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Änderung  der  Ersatzbemessungsgrundlage  liegt  zum  Bei-
 spiel  vor,  wenn  sich  durch  Baumaßnahmen  die  steuer-
 pflichtige  Wohn-  oder  Nutzfläche  vergrößert  hat,  Wohnun-
 gen  mit  Bad,  Innen-WC  und  Sammelheizung  ausgestattet
 worden  sind  oder  neue  Abstellplätze  für  PKW  in  einer
 Garage  geschaffen  wurden.

 5.2  Die  Grundsteueranmeldung  ist  bis  zu  dem  Tag  abzugeben,
 an  dem  Grundsteuer  für  das  Kalenderjahr  gemäß  §  28  des
 Grundsteuergesetzes  erstmals  fällig  ist  (§  44  Abs.  3  des
 Grundsteuergesetzes).  Anmeldungsvordrucke  sind  bei
 der  Bewertungs-  und  Grundsteuerstelle  des  zuständigen
 Finanzamts  erhältlich.

 5.3  Der  pauschale  Grundsteuerjahresbetrag  2008  beträgt  für
 die  Fälle  des  Anmeldungsverfahrens  auf  der  Grundlage  des
 Grundsteuerhebesatzes  für  Grundstücke  von  810  v.  H.  für
 Wohnungen  mit  Bad,  Innen-WC  und  Sammelheizung
 2,70  €  je  m2  Wohnfläche,  für  andere  Wohnungen  2,02  €

 je  m2  Wohnfläche  und  für  PKW-Abstellplätze  in  einer
 Garage  13,50  €  je  Abstellplatz.

 Für  Räume,  die  anderen  als  Wohnzwecken  dienen  –  die
 zum  Beispiel  freiberuflich  oder  gewerblich  genutzt  werden  –
 ist  je  m2  Nutzfläche  der  Jahresbetrag  anzusetzen,  der  für
 die  auf  dem  Grundstück  befindlichen  Wohnungen  maß-
 gebend  ist,  bei  unterschiedlich  ausgestatteten  Wohnungen
 der  niedrigere  Jahresbetrag  von  2,02  €  je  m2.

 Finanzamt  Charlottenburg
 Finanzamt  Kreuzberg
 Finanzamt  Neukölln
 Finanzamt  Reinickendorf
 Finanzamt  Schöneberg
 Finanzamt  Spandau
 Finanzamt  Steglitz
 Finanzamt  Tempelhof
 Finanzamt  Wedding
 Finanzamt  Wilmersdorf
 Finanzamt  Zehlendorf
 Finanzamt  Friedrichshain/Prenzlauer  Berg
 Finanzamt  Lichtenberg/Hohenschönhausen
 Finanzamt  Hellersdorf/Marzahn
 Finanzamt  Mitte/Tiergarten
 Finanzamt  Pankow/Weißensee
 Finanzamt  Treptow/Köpenick

 Senatsverwaltung  für  Gesundheit,  Umwelt
 und  Verbraucherschutz

 Ausführungsvorschriften
 zum  Landes-Immissionsschutzgesetz  Berlin

 (AV  LImSchG  Bln)

 Vom  30.  November  2007

 GesUmV  II  C  612

 Telefon:  9025-2275  oder  9025-0,  intern  925-2275

 Auf  Grund  des  §  14  des  Landes-Immissionsschutzgesetzes  Ber-
 lin  vom  5.  Dezember  2005  (GVBl.  S.  735,  2006  S.  42)  werden
 zur  Ausführung  dieses  Gesetzes  die  folgenden  Ausführungsvor-
 schriften  erlassen:

 1.  Zu  §  1  –  Geltungsbereich  und  Begriffsbestimmungen

 (1)  Das  Landes-Immissionsschutzgesetz  Berlin  (LImSchG  Bln)
 soll  Mensch  und  Umwelt  vor  schädlichen  Umwelteinwirkungen
 schützen,  die  durch  den  Betrieb  nicht  genehmigungsbedüfti-
 ger  Anlagen  im  Sinne  des  Bundes-Immissionsschutzgesetzes
 (BImSchG)  verursacht  werden  (anlagenbedingte  Immissionen).
 Ferner  soll  es  vor  schädlichen  Umwelteinwirkungen  schützen,

 die  von  Personen  verursacht  werden  (verhaltensbedingte  Im-
 missionen).  Dem  menschlichen  Verhalten  sind  alle  Immissionen
 zuzurechnen,  die  von  Menschen  entweder  durch  aktives  Tun
 (zum  Beispiel  durch  Feiern,  Singen  und  Grölen;  durch  Poltern
 und  Trampeln;  durch  Betätigungen  ohne  Verwendung  von  Ma-
 schinen  und  Geräten)  erzeugt  werden  oder  durch  Unterlassung
 (zum  Beispiel  durch  ungenügende  Aufsicht  des  verantwortli-
 chen  Firmeninhabers,  des  Gastwirts,  des  Wohnungsinhabers,
 des  Tierhalters,  der  Eltern  oder  anderer  aufsichtspflichtiger  Per-
 sonen)  entstehen.  Durch  das  Gesetz  werden  bundeseinheitlich
 gefestigte  Umweltschutzstandards  in  das  Berliner  Landesrecht
 übernommen.

 (2)  Bei  nicht  genehmigungsbedürftigen  Anlagen  findet  das  Lan-
 des-Immissionsschutzgesetz  Berlin  neben  den  Bestimmungen
 des  §  22  ff.  BImSchG  Anwendung  und  konkretisiert  die  dort
 formulierten  allgemeinen  Betreiberpflichten.  Das  Gesetz  um-
 fasst  den  gesamten  Betriebszyklus  einer  nicht  genehmigungsbe-
 dürftigen  Anlage  und  gewährleistet  in  allen  Phasen  Schutz  vor
 schädlichen  Umwelteinwirkungen.  Dies  betrifft  auch  die  Besei-
 tigung  solcher  Anlagen.  Das  Landes-Immissionsschutzgesetz
 Berlin  schafft  keine  eigenständige  Rechtsgrundlage  zur  Beseiti-
 gung  von  nicht  genehmigungsbedürftigen  Anlagen.

 (3)  Das  Landes-Immissionsschutzgesetz  Berlin  findet  keine  An-
 wendung  auf:

 a)  Verkehrsimmissionen,  die  durch  den  öffentlichen  Straßen-,
 Schifffahrts-  und  Schienenverkehr  sowie  durch  den  Luft-
 verkehr  verursacht  werden,

 b)  Immissionen  am  Arbeitsplatz,

 c)  Immissionen  im  häuslichen  Bereich,  die  zum  Beispiel  vor-
 rangig  auf  Grund  mangelhaften  Schallschutzes  an  oder  in
 baulichen  Anlagen  zu  Störungen  führen.

 (4)  Das  Landes-Immissionsschutzgesetz  Berlin  ist  für  den  Be-
 trieb  von  Schiffen  anwendbar,  soweit  es  sich  um  Immissionen
 handelt,  die  durch  Arbeiten  oder  Veranstaltungen  auf  dem
 Schiff  verursacht  werden.

 (5)  Spezialgesetzliche  Vorschriften  gehen  dem  Landes-Immis-
 sionsschutzgesetz  Berlin  vor.  Hierzu  zählen  insbesondere:

 a)  die  Sportanlagenlärmschutzverordnung  (18.  BImSchV)  bei
 Geräuschen  durch  den  Betieb  von  Sportanlagen,

 b)  die  Verordnung  zur  Auswurfbegrenzung  von  Holzstaub
 (7.  BImSchV)  bei  Staubimmissionen  durch  die  in  §  1  der
 7.  BImSchV  genannten  Anlagen,

 c)  das  Gaststättengesetz  (GastG)  und  die  Gaststättenverord-
 nung  (GastV)  bei  Verstößen  gegen  Lärmschutzauflagen
 bzw.  gegen  Sperrzeitregelungen  beim  Betrieb  von  Schank-
 wirtschaften  einschließlich  Vorgärten  und  Diskotheken,

 d)  die  Erste  Verordnung  zum  Sprengstoffgesetz  (1.  SprengV)
 bei  Geräuschen  durch  die  Verwendung  von  pyrotechni-
 schen  Gegenständen  (zum  Beispiel  Feuerwerke),

 e)  das  Gesetz  zum  Schutz  der  öffentlichen  Grün-  und  Erho-
 lungsanlagen  (GrünAnlG)  bei  Immissionen  innerhalb  öf-
 fentlicher  Grün-  und  Erholungsanlagen,  soweit  andere  An-
 lagenbesucher  durch  Lärm  unzumutbar  gestört  werden,

 f)  das  Berliner  Naturschutzgesetz  (NatSchG  Bln)  in  Verbin-
 dung  mit  den  hierzu  erlassenen  Verordnungen  bei  Immis-
 sionen  innerhalb  von  Naturschutz-  und  Landschafts-
 schutzgebieten,  soweit  diese  ausschließlich  die  geschützten
 Gebiete  betreffen,

 g)  das  Landeswaldgesetz  (LWaldG)  bei  Immissionen  inner-
 halb  von  Waldflächen,  soweit  diese  ausschließlich  die
 Waldflächen  betreffen,

 h)  die  Straßenverkehrs-Ordnung  (StVO)  bei  Immissionen
 durch  den  Betrieb  von  Kraftfahrzeugen  auf  öffentlichem
 Straßenland,
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i)  die  Verordnung  über  den  Betrieb  von  Kraftfahrunterneh-
 men  im  Personenverkehr  (BO-Kraft)  bei  Geräuschen
 durch  die  Benutzung  von  Tonwiedergabegeräten  und  Mu-
 sikinstrumenten  in  Taxen  und  Kraftomnibussen,

 j)  die  Geräte-  und  Maschinenlärmschutzverordnung
 (32.  BImSchV),  unter  Berücksichtigung  von  §  6  Abs.  2
 LImSchG  Bln,

 k)  das  Versammlungsgesetz  bei  Geräuschen  von  öffentlichen
 Versammlungen  und  Aufzügen.  Dies  gilt  für  den  Lärm,  der
 von  einer  Versammlung  im  Sinne  des  Artikels  8  des  Grund-
 gesetzes  (GG)  selbst  ausgeht,  wie  auch  für  die  Benutzung
 von  Tonwiedergabegeräten  und  Musikinstrumenten,  die
 im  Rahmen  der  Versammlung  benutzt  werden.  Insofern
 kommt  eine  Ausnahmezulassung  nach  §  10  LImSchG  Bln
 oder  eine  Genehmigung  nach  §  11  LImSchG  Bln  nicht  in
 Betracht.  Sollte  sich  an  eine  Versammlung  eine  Veranstal-
 tung  anschließen,  die  nicht  unter  das  Versammlungsgesetz
 fällt,  so  ist  auf  diese  Veranstaltung  das  Landes-Immis-
 sionsschutzgesetz  Berlin  anzuwenden.  Auf  Antrag  kann
 eine  Genehmigung  nach  §  11  LImSchG  Bln  erteilt  werden.
 Die  Veranstaltung  muss  klar  von  der  Versammlung  ab-
 grenzbar  sein.  Dies  gilt  auch  für  kulturelle  Beiträge  im  An-
 schluss  an  Versammlungen.  Sofern  solche  kulturellen  Bei-
 träge  integraler  Bestandteil  der  Versammlung  sind,  fallen
 diese  unter  das  Versammlungsgesetz.  Die  Auslegung  des
 Versammlungsgesetzes  und  die  Beurteilung,  ob  ein  Vorha-
 ben  Versammlung  oder  sonstige  Veranstaltung  ist,  obliegt
 der  Versammlungsbehörde.

 l)  die  Verordnung  über  elektromagnetische  Felder
 (26.  BImSchV)  bei  ortsfesten  Anlagen,  die  elektromagneti-
 sche  Wechselfelder  emittieren,

 m)  die  Verordnung  über  das  Nachweisverfahren  zur  Begren-
 zung  elektromagnetischer  Felder  (BEMFV)  zur  Regelung
 des  Nachweisverfahrens  des  Personenschutzes  bei  ortsfes-
 ten  Funkanlagen,

 n)  die  Verordnung  zur  Begrenzung  der  Emissionen  flüchtiger
 organischer  Verbindungen  bei  der  Verwendung  organi-
 scher  Lösemittel  in  bestimmten  Anlagen  (31.  BImSchV).

 (6)  Das  Landes-Immissionsschutzgesetz  Berlin  verwendet  die
 Rechtsbegriffe  des  Bundes-Immissionsschutzgesetzes.  Bei  der
 Auslegung  des  Inhabers  dieser  Begriffe  ist  auf  die  Rechtspre-
 chung  und  Literatur  zum  Bundes-Immissionsschutzgesetz  zu-
 rückzugreifen.  Der  Anlagenbegriff  ist  weit  auszulegen.  Zu  den
 Anlagen  zählen  insbesondere:

 a)  Betriebsstätten  (zum  Beispiel  Handwerksbetriebe,  Einzel-
 handelsgeschäfte,  Großmärkte,  Gaststätten  einschließlich
 ihrer  Schankvorgärten,  Diskotheken)  und  sonstige  orts-
 feste  Einrichtungen  mit  ihren  Nebeneinrichtungen  (zum
 Beispiel  Werkssirenen,  Lautsprecheranlagen,  Abfüll-,  Ver-
 packungs-,  Verlade-,  Transport-,  Reparatur-,  Versorgungs-
 und  Lagereinrichtungen,  Kirchturmglocken,  Turmuhren),

 b)  Maschinen  und  Geräte  (zum  Beispiel  Arbeitsgeräte  und
 Werkzeuge,  die  mit  elektrischen  oder  Verbrennungsmoto-
 ren  angetrieben  werden,  Baumaschinen,  Wärmepumpen,
 Stromerzeuger,  Arbeitsmaschinen  auf  Fahrzeugen),  Be-
 und  Entlüftungsanlagen,  sonstige  ortsveränderliche  techni-
 sche  Einrichtungen  (zum  Beispiel  Hebe-  und  Förderein-
 richtungen),  Autoalarmanlagen,  Standheizungen,  Tonwie-
 dergabegeräte  und  elektrisch  verstärkte  Musikinstrumente,

 c)  Fahrzeuge,  soweit  sie  nicht  der  Vorschrift  des  §  38  BImSchG
 unterliegen.  Fahrzeuge  sind  Anlagen,  soweit  sie  nicht  zum
 Personen-  oder  Güterverkehr  auf  öffentlichen  Verkehrswe-
 gen  oder  im  Luftraum  eingesetzt  werden.  Damit  sind  die
 Bestimmungen  des  Landes-Immissionsschutzgesetzes  Ber-
 lin  anwendbar  auf  Bau-  und  Transportfahrzeuge,  wenn  sie
 das  öffentliche  Straßenland  verlassen  und  auf  Betriebs-

 oder  Baugrundstücken  eingesetzt  werden.  Fahrzeuge  auf
 öffentlichem  Straßenland,  die  nicht  am  Verkehr  teilnehmen
 (zum  Beispiel  Ladevorgänge  ausführen),  sind  ebenfalls  An-
 lagen  im  Sinne  dieses  Gesetzes,

 d)  Grundstücke,  auf  denen  Stoffe  gelagert  oder  abgelagert
 oder  Arbeiten  durchgeführt  werden  (zum  Beispiel  Baustel-
 len,  Lagerplätze,  Parkplätze),  ausgenommen  öffentliche
 Verkehrswege,

 e)  Freizeitanlagen  entsprechend  Nummer  6  dieser  Ausfüh-
 rungsvorschriften,

 f)  Sportanlagen  gemäß  §  1  Abs.  2  der  18.  BImSchV.  Zu  den
 Sportanlagen  zählen  auch  Grundstücke  sowie  das  öffentli-
 che  Straßenland  soweit  sie  für  Sportveranstaltungen  ge-
 nutzt  werden.

 Keine  Anlagen  sind  einfache  Werkzeuge,  Sportgeräte,  Spiel-
 zeuge  und  nicht  elektrisch  betriebene  Musikinstrumente.

 Vom  Begriff  der  schädlichen  Umwelteinwirkungen  im  Sinne  des
 §  3  Abs.  1  BImSchG  umfasst  sind  neben  natürlichen  Personen
 auch  die  Tier-  und  Pflanzenwelt.  Soweit  zur  Beurteilung  der  Er-
 heblichkeit  von  Immissionen  Regelwerke  herangezogen  werden,
 die  auf  den  Schutz  vor  schädlichen  Umwelteinwirkungen  ab-
 stellen,  sind  die  Tier-  und  Pflanzenwelt  regelmäßig  mit  berück-
 sichtigt.

 (7)  Bei  der  Beurteilung  der  Erheblichkeit  von  Immissionen  sind
 insbesondere  folgende  Regelwerke  heranzuziehen:

 a)  Sechste  Allgemeine  Verwaltungsvorschrift  zum  Bundes-
 Immissionsschutzgesetz  (Technische  Anleitung  zum  Schutz
 gegen  Lärm  –  TA  Lärm)  vom  26.  August  1998,

 b)  Allgemeine  Verwaltungsvorschrift  zum  Schutz  gegen  Bau-
 lärm  –  Geräuschimmissionen  –  (AVV  Baulärm)  vom
 19.  August  1970,

 c)  Erste  Allgemeine  Verwaltungsvorschrift  zum  Bundes-Im-
 missionsschutzgesetz  (Technische  Anleitung  zur  Reinhal-
 tung  der  Luft  –  TA  Luft)  vom  24.  Juli  2002,

 d)  Richtlinie  zur  Feststellung  und  Beurteilung  von  Geruchs-
 immissionen  (Geruchsimmissions-Richtlinie  –  GIRL)  vom
 21.  September  2004,

 e)  Hinweise  zur  Messung  und  Beurteilung  von  Lichtimmis-
 sionen  (Beschluss  des  Länderausschusses  für  Immissions-
 schutz  vom  10.  Mai  2000),

 f)  Hinweise  zur  Messung,  Beurteilung  und  Verhinderung  von
 Erschütterungsimmissionen  (Beschluss  des  Länderaus-
 schusses  für  Immissionsschutz  vom  10.  Mai  2000),

 g)  Hinweise  zur  Durchführung  der  Verordnung  über  elektro-
 magnetische  Felder  (Beschluss  des  Länderausschusses  für
 Immissionsschutz  vom  15.  bis  17.  März  2004),

 h)  Empfehlung  1999/519/EG  des  Rates  zur  Begrenzung  der
 Exposition  der  Bevölkerung  gegenüber  elektromagneti-
 schen  Feldern  (0  Hz–300  GHz),

 i)  Grenzwerte  und  Vorsorgemaßnahmen  zum  Schutz  der  Be-
 völkerung  vor  elektromagnetischen  Feldern  (Empfehlung
 der  Strahlenschutzkommission  vom  13./14.  September
 2001).

 Die  genannten  Regelwerke  sind  in  ihrer  jeweils  geltenden  Fas-
 sung  anzuwenden.

 (8)  Das  Landes-Immissionsschutzgesetz  Berlin  lässt  folgende
 Schutzzeitenregelungen  in  anderen  Rechts-  und  Verwaltungs-
 vorschriften  unberührt:

 a)  Sportanlagenlärmschutzverordnung  –  18.  BImSchV

 Ruhezeiten  Montag  bis  Samstag  von  6  bis  8  Uhr  und  20  bis
 22  Uhr
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Ruhezeiten  Sonn-  und  Feiertage  von  7  bis  9,  13  bis  15  und
 20  bis  22  Uhr

 Hinsichtlich  der  Ruhezeit  an  Sonn-  und  Feiertagen  von
 13  bis  15  Uhr  ist  §  2  Abs.  5  der  18.  BImSchV  zu  beachten.

 b)  Geräte-  und  Maschinenlärmschutzverordnung  –
 32.  BImSchV

 Verbot  zur  Benutzung  bestimmter  Geräte  und  Maschinen
 in  Wohngebieten  in  der  Zeit  von  20  bis  7  Uhr  sowie  für
 Freischneider,  Grastrimmer/Graskantenschneider,  Laub-
 bläser  und  Laubsammler  zusätzlich  in  der  Zeit  von  7  bis  9,
 13  bis  15  und  17  bis  20  Uhr  gemäß  §  7  Abs.  1  der
 32.  BImSchV.

 c)  Technische  Anleitung  zum  Schutz  gegen  Lärm  –  TA  Lärm

 Zuschlag  für  Tageszeiten  mit  erhöhter  Empfindlichkeit  ge-
 mäß  Nummer  6.5  TA  Lärm

 Montag  bis  Samstag  von  6  bis  7  und  20  bis  22  Uhr

 Sonn-  und  Feiertage  von  6  bis  9,  13  bis  15  und  20  bis
 22  Uhr

 d)  Allgemeine  Verwaltungsvorschrift  zum  Schutz  gegen  Bau-
 lärm  (Geräuschimmissionen)  –  AVV  Baulärm

 Nachtzeit  an  allen  Tagen  von  20  bis  7  Uhr.

 2.  Zu  §  2  –  Immissionsschutzpflichten

 (1)  §  2  Abs.  1  LImSchG  Bln  stellt  eine  Verhaltensregel  auf,  die
 von  jedermann  zu  beachten  ist.  In  dieser  Bestimmung  wird  ein
 allgemeines  Rücksichtnahmegebot  formuliert.  Bei  einem  Ver-
 stoß  kann  durch  eine  Anordnung  nach  §  12  LImSchG  Bln  der
 ordnungsgemäße  Zustand  wieder  hergestellt  werden.  Hierbei  ist
 der  Grundsatz  der  Verhältnismäßigkeit  strikt  zu  beachten.

 (2)  Die  immissionsschutzrechtliche  Verantwortlichkeit  eines
 Anlagenbetreibers  oder  einer  Person  besteht  gemäß  §  2  Abs.  1
 Satz  2  LImSchG  Bln  fort,  wenn  dieser  Dritte  zur  Verrichtung
 bestimmter  Tätigkeiten  bestellt.  Er  hat  durch  geeignete  Maß-
 nahmen  dafür  zu  sorgen,  dass  der  Dritte  die  Bestimmungen  die-
 ses  Gesetzes  einhält.  Zu  einer  Verrichtung  bestellt  ist,  wem  von
 einem  anderen  eine  Tätigkeit  in  dessen  Einflussbereich  allge-
 mein  oder  konkret  übertragen  ist.  Hierzu  zählen  insbesondere
 Arbeitnehmer  im  Verhältnis  zu  ihrem  Arbeitgeber  sowie  von  ei-
 nem  Unternehmer  beauftragte  Subunternehmer.  Die  Vorschrift
 ist  bei  der  Ahndung  von  Ordnungswidrigkeiten  nach  diesem
 Gesetz  zu  beachten.

 Wer  einen  anderen  zu  einer  Verrichtung  bestellt,  rückt  durch  §  2
 Abs.  1  Satz  2  LImSchG  Bln  in  eine  gesetzliche  Garantenstel-
 lung  ein  und  handelt  gemäß  §  8  des  Gesetzes  über  Ordnungs-
 widrigkeiten  (OWiG)  ordnungswidrig,  wenn  er  nicht  für  die
 Einhaltung  der  Bestimmungen  des  Gesetzes  sorgt  und  ein  Tat-
 bestand  nach  §  15  LImSchG  Bln  verwirklicht  wird.

 (3)  §  2  Abs.  2  LImSchG  Bln  erfasst  alle  von  Tieren  ausgehenden
 Immissionen,  insbesondere  Lärm  und  Gerüche.  Die  Vorschrift
 unterscheidet  nicht  zwischen  gewerblicher  und  nicht  gewerbli-
 cher  Tierhaltung.  Bestimmungen  zur  landwirtschaftlichen  Tier-
 haltung  bleiben  unberührt.  Hierzu  zählt  insbesondere  die  Ver-
 ordnung  zum  Schutz  landwirtschaftlicher  Nutztiere  und  ande-
 rer  zur  Erzeugung  tierischer  Produkte  gehaltener  Tiere  bei  ihrer
 Haltung  vom  25.  Oktober  2001.  Die  Erheblichkeit  von  Tierlärm
 muss  bezogen  auf  den  Einzelfall  beurteilt  werden.  Dabei  sind
 folgende  Aspekte  zu  berücksichtigen:

 a)  Art,  Häufigkeit  und  Dauer  der  Geräuscheinwirkung,

 b)  Umfeld,  Gebietsausweisung  und  tatsächliche  Gebietsnut-
 zung,

 c)  Art  und  Zahl  der  Tiere,  Fremdartigkeit  oder  Üblichkeit  des
 Geräusches,

 d)  Grund  der  Tierhaltung,

 e)  sachgemäßer  Umgang  und  sachgemäße  Beaufsichtigung
 der  Tiere,

 f)  naturschutzrechtliche  und  tierschutzrechtliche  Belange.

 Die  TA  Lärm  mit  ihren  Immissionsrichtwerten  kann  als  An-
 haltspunkt  herangezogen  werden.

 (4)  §  2  Abs.  3  LImSchG  Bln  erfasst  vorwiegend  den  unnötigen
 Betrieb  von  lärm-  oder  abgaserzeugenden  Motoren  auf  Privat-
 grundstücken  und  findet  keine  Anwendung  bei  verkehrsbeding-
 ten  Immissionen,  da  hier  §  30  StVO  gilt.  §  2  Abs.  3  LImSchG
 Bln  greift  sowohl  bei  verhaltensbedingten  als  auch  bei  anlassbe-
 zogenen  Immissionen.  Unnötig  ist  der  Betrieb  in  der  Regel,
 wenn  das  angetriebene  Gerät  nicht  unmittelbar  nach  der  Inbe-
 triebnahme  des  Motors  benutzt  wird.  Dies  ist  regelmäßig  der
 Fall,  wenn  der  Motor  eines  Kraftfahrzeuges  gestartet  wird,  um
 danach  zunächst  die  Scheiben  zu  reinigen  oder  wenn  er  nicht
 abgestellt  wird,  während  der  Fahrer  wartet.  Das  Laufenlassen
 von  Schiffsdieselmotoren  ist  unnötig  an  Anlegeplätzen,  an  de-
 nen  eine  Energieentnahme  aus  dem  Stromnetz  möglich  ist.

 (5)  Der  Vorsorgegrundsatz  wird  durch  §  2  Abs.  4  LImSchG  Bln
 für  nicht  genehmigungsbedürftige  Anlagen  eingeführt.  Ziel  der
 Vorsorge  ist  es,  dem  Entstehen  schädlicher  Umwelteinwirkun-
 gen  vorzubeugen.  Sie  richtet  sich  gegen  potentiell  schädliche
 Umwelteinwirkungen.  Damit  sind  ordnungsbehördliche  Maß-
 nahmen  nach  §  12  LImSchG  Bln  bereits  vor  dem  Erreichen  der
 Erheblichkeitsschwelle  möglich.  Bei  der  Ermessensausübung  ist
 der  Grundsatz  der  Verhältnismäßigkeit  streng  zu  beachten.
 Vorsorgeanforderungen  können  durch  Rechtsverordnung  nach
 §  13  LImSchG  Bln  konkretisiert  werden.

 3.  Zu  §  3  –  Schutz  der  Nachtruhe

 (1)  Die  Nachtzeit  von  22  bis  6  Uhr  ist  in  besonderem  Maße
 schutzwürdig.  Wegen  der  besonderen  Bedeutung  der  Nachtruhe
 verbietet  §  3  LImSchG  Bln  alle  Handlungen,  durch  welche  die
 Nachtruhe  gestört  werden  kann.  Es  genügt  die  hinreichende
 Wahrscheinlichkeit,  dass  die  entsprechende  Handlung  zu  einer
 Störung  führt.  Auf  eine  tatsächliche  Störung  der  Nachtruhe
 kommt  es  nicht  an.

 (2)  Ob  eine  Ruhestörung  vorliegt,  kann  bei  verhaltensbedingten
 Geräuschimmissionen  jeder  verständige,  nicht  besonders  ge-
 räuschempfindliche  Mensch  feststellen.  Die  Ruhestörung  kann
 durch  Zeugenaussage  bewiesen  werden.  Nach  ständiger  Recht-
 sprechung  in  Berlin  genügt  die  Aussage  des  Gestörten  und  die
 Bestätigung  durch  einen  weiteren  unabhängigen  Zeugen.  In
 Einzelfällen  kann  die  Aussage  eines  einzigen  Zeugen  hinrei-
 chende  Beweiskraft  erbringen  (zum  Beispiel  polizeiliche  Wahr-
 nehmung).  Die  Eigenschaften  des  Geräusches  (zum  Beispiel
 Lautstärke,  Dauer,  Informationshaltigkeit,  Tonhaltigkeit,  Läs-
 tigkeit)  sind  unter  Einbeziehung  der  örtlichen  Verhältnisse  zu
 werten.  Eine  Schallpegelmessung  ist  in  der  Regel  nicht  erforder-
 lich.

 (3)  Anlagenbedingte  Geräuschimmissionen  können  anhand
 einer  Schallpegelmessung  oder  einer  Prognoseberechnung  und
 eines  Vergleiches  des  Beurteilungspegels  mit  den  in  den  ein-
 schlägigen  Verwaltungsvorschriften  niedergelegten  Immissions-
 richtwerten  beurteilt  werden.  Diese  sind  wie  folgt  anzuwenden:

 a)  die  TA  Lärm  im  Rahmen  des  in  Nummer  1  TA  Lärm  fest-
 gelegten  Anwendungsbereiches.  Die  TA  Lärm  ist  auch  zur
 Beurteilung  von  Schankvorgartenlärm  anzuwenden.  Eine
 Ruhestörung  nach  §  3  LImSchG  Bln  ist  in  der  Regel  anzu-
 nehmen,  wenn  der  nach  der  TA  Lärm  für  die  lauteste  volle
 Nachtstunde  ermittelte  Beurteilungspegel  den  geltenden
 Immissionsrichtwert  nach  Nummer  6.1  bzw.  Nummer  6.2
 TA  Lärm  überschreitet  oder  wenn  einzelne  kurzzeitige  Ge-
 räuschspitzen  die  in  den  Nummern  6.1  bzw.  6.2  TA  Lärm
 gesetzten  Grenzen  nicht  einhalten,
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b)  die  AVV  Baulärm  bei  Geräuschen,  die  durch  den  Einsatz
 von  Baumaschinen  und  baustellenbedingte  Tätigkeiten  auf
 Baustellen  sowie  auf  Baulagerplätzen  verursacht  werden,
 nach  Maßgabe  dieser  Ausführungsvorschriften.  Eine  Ru-
 hestörung  im  Sinne  des  §  3  LImSchG  Bln  ist  in  der  Regel
 anzunehmen,  wenn  der  nach  der  AVV  Baulärm  ermittelte
 Beurteilungspegel  den  geltenden  Immissionsrichtwert  nach
 Nummer  3.1.1  der  AVV  Baulärm  überschreitet  oder  wenn
 einzelne  kurzzeitige  Geräuschspitzen  die  in  Nummer  3.1.3
 festgelegte  Grenze  überschreiten.  Zur  Ermittlung  des  Beur-
 teilungspegels  sollen  die  Anlagen  1,  2  und  3  der  AVV  Bau-
 lärm  nicht  angewendet  werden.  Hier  sind  in  der  Regel  zeit-
 gemäße  Verfahren  der  logarithmischen  Entfernungskorrek-
 tur  (für  Tafel  I),  der  logarithmischen  Mittelwertbildung
 aus  mehreren  Messwerten  (für  Tafel  II)  sowie  der  logarith-
 mischen  Addition  zur  Zusammenfassung  einzelner  Pegel
 zu  einem  Gesamtpegel  zu  nutzen.  Bei  Verwendung  der  An-
 lage  4  der  AVV  Baulärm  soll  auf  modernere,  dem  Stand
 der  Technik  entsprechende  Daten  Bezug  genommen  wer-
 den.  Die  Tabelle  in  Nummer  6.7.1  der  AVV  Baulärm  zur
 Bestimmung  der  Zeitkorrekturen  gilt  unverändert.

 Maßgebend  für  die  Beurteilung  der  Nacht  ist  nach  Num-
 mer  3.1.2  der  AVV  Baulärm  die  Zeit  von  20  bis  7  Uhr  und
 nicht  die  Nachtzeit  von  22  bis  6  Uhr  nach  §  3  LImSchG
 Bln.  Für  Geräusche  innerhalb  von  Gebäuden  gelten  die
 Regelungen  der  Nummer  6.2  TA  Lärm.

 Im  häuslichen  Bereich  werden  anlagenbedingte  Immissionen  in
 der  Regel  anhand  der  Bekundung  eines  verständigen,  nicht  be-
 sonders  geräuschempfindlichen  Menschen  beurteilt.

 (4)  Bei  einer  Überschreitung  der  in  Absatz  3  angeführten  Im-
 missionsrichtwerte  muss  die  Verwaltungsbehörde  prüfen,  ob
 Maßnahmen  nach  den  §§  24,  25  BImSchG  oder  §  12  LImSchG
 Bln  geboten  sind  und/oder  eine  Ahndung  als  Ordnungswidrig-
 keit  in  Betracht  kommt.  Die  Ahndung  einer  Überschreitung  der
 Immissionsrichtwerte  nach  Absatz  3  Buchstabe  b  werktags  in
 der  Zeit  von  6  bis  7  und  20  bis  22  Uhr  auf  der  Grundlage  des
 Landes-Immissionsschutzgesetzes  Berlin  ist  ausgeschlossen,  da
 es  an  einem  Bußgeldtatbestand  im  Gesetz  fehlt.  Sie  kann  in  die-
 sen  Zeiten  nach  §  117  OWiG  erfolgen.  Ruhestörungen  in  der
 Zeit  der  Nachtruhe  nach  §  3  LImSchG  Bln  können  nach  §  15
 LImSchG  Bln  geahndet  werden.

 (5)  Der  Betrieb  einer  im  Anhang  zur  Geräte-  und  Maschinen-
 lärmschutzverordnung  aufgelisteten  Anlage  während  der
 Nachtzeit  nach  §  3  LImSchG  Bln  in  einem  allgemeinen  Wohn-
 gebiet  oder  einem  schützwürdigeren  Gebiet  stellt  eine  Ruhe-
 störung  im  Sinne  des  §  3  LImSchG  Bln  dar.  Eine  solche  Ruhe-
 störung  erfüllt  sowohl  den  Tatbestand  des  §  15  Abs.  1  Nr.  3
 LImSchG  Bln  als  auch  den  des  §  9  Abs.  2  Nr.  1  der
 32.  BImSchV,  so  dass  Tateinheit  (§  19  OWiG)  vorliegt.

 (6)  Lärm  von  Freizeitanlagen  ist  nach  Nummer  6  dieser  Aus-
 führungsvorschriften  zu  beurteilen.

 4.  Zu  §  4  –  Schutz  der  Sonn-  und  Feiertagsruhe

 (1)  Die  Sonn-  und  Feiertagsruhe  im  Sinne  des  Landes-Immis-
 sionsschutzgesetzes  Berlin  gilt  in  der  Zeit  von  6  bis  22  Uhr.  In
 dieser  Zeit  ist  es  verboten,  Lärm  zu  verursachen,  durch  den  je-
 mand  in  seiner  Ruhe  erheblich  gestört  wird.  Hiervon  unabhän-
 gig  zu  beurteilen  ist  jedoch  jeweils  die  Zulässigkeit  von  Hand-
 lungen  oder  Veranstaltungen  an  Sonn-  und  Feiertagen  nach  den
 Vorschriften  des  allgemeinen  Sonn-  und  Feiertagsschutzrechts
 (vergleiche  zum  Beispiel  Feiertagsschutz-Verordnung  vom
 5.  Oktober  2004,  GVBl.  S.  441).  Aus  der  konkreten  immissions-
 schutzrechtlichen  Zulässigkeit  oder  Unzulässigkeit  einer  Betäti-
 gung  können  daher  keine  Rückschlüsse  auf  eine  Vereinbarkeit
 mit  dem  allgemeinen  Sonn-  und  Feiertagsschutzrecht  gezogen
 werden.

 (2)  Ob  eine  erhebliche  Ruhestörung  vorliegt,  kann  bei  verhal-
 tensbedingten  Geräuschimmissionen  jeder  verständige,  nicht

 besonders  geräuschempfindliche  Mensch  feststellen.  Die  Ruhe-
 störung  kann  durch  Zeugenaussage  bewiesen  werden.  Nach
 ständiger  Rechtsprechung  in  Berlin  genügt  die  Aussage  des  Ge-
 störten  und  die  Bestätigung  durch  einen  weiteren  unabhängigen
 Zeugen.  In  Einzelfällen  kann  die  Aussage  eines  einzigen  Zeugen
 hinreichende  Beweiskraft  erbringen  (zum  Beispiel  polizeiliche
 Wahrnehmung).  Die  Eigenschaften  des  Geräusches  (zum  Bei-
 spiel  Lautstärke,  Dauer,  Informationshaltigkeit,  Tonhaltigkeit,
 Lästigkeit)  sind  unter  Einbeziehung  der  örtlichen  Verhältnisse
 zu  werten.  Eine  Schallpegelmessung  ist  in  der  Regel  nicht  erfor-
 derlich.  Der  Schutz  der  Sonn-  und  Feiertagsruhe  ist  geringer  als
 der  Schutz  der  Nachtruhe.

 (3)  Anlagenbedingte  Geräuschimmissionen  können  anhand
 einer  Schallpegelmessung  oder  einer  Prognoseberechnung  und
 eines  Vergleiches  des  Beurteilungspegels  mit  den  in  den  ein-
 schlägigen  Verwaltungsvorschriften  niedergelegten  Immissions-
 richtwerten  beurteilt  werden.  Diese  sind  wie  folgt  anzuwenden:

 a)  die  TA  Lärm  im  Rahmen  ihres  in  Nummer  1  TA  Lärm
 festgelegten  Anwendungsbereiches.  Die  TA  Lärm  ist  auch
 zur  Beurteilung  von  Schankvorgartenlärm  anzuwenden.
 Eine  Ruhestörung  im  Sinne  des  §  4  LImSchG  Bln  ist  in  der
 Regel  anzunehmen,  wenn  der  maßgebliche  Immissions-
 richtwert  durch  den  Beurteilungspegel  überschritten  wird
 oder  wenn  einzelne  kurzzeitige  Geräuschspitzen  die  in  den
 Nummern  6.1  bzw.  6.2  TA  Lärm  gesetzten  Grenzen  nicht
 einhalten,

 b)  die  AVV  Baulärm  bei  Geräuschen,  die  durch  den  Einsatz
 von  Baumaschinen  und  baustellenbedingten  Tätigkeiten
 auf  Baustellen  sowie  Baulagerplätzen  verursacht  werden,
 nach  der  Maßgabe  dieser  Ausführungsvorschriften.  Zur
 Ermittlung  des  Beurteilungspegels  sollen  die  Anlagen  1,  2
 und  3  der  AVV  Baulärm  nicht  angewendet  werden.  Hier
 sind  in  der  Regel  zeitgemäße  Verfahren  der  logarithmi-
 schen  Entfernungskorrektur  (für  Tafel  I),  der  logarithmi-
 schen  Mittelwertbildung  aus  mehreren  Messwerten  (für
 Tafel  II)  sowie  der  logarithmischen  Addition  zur  Zusam-
 menfassung  einzelner  Pegel  zu  einem  Gesamtpegel  zu  nut-
 zen.  Bei  Verwendung  der  Anlage  4  der  AVV  Baulärm  soll
 auf  modernere,  dem  Stand  der  Technik  entsprechende
 Daten  Bezug  genommen  werden.  Die  Tabelle  in  Num-
 mer  6.7.1  der  AVV  Baulärm  zur  Bestimmung  der  Zeitkor-
 rekturen  gilt  unverändert.  Bei  der  Berechnung  des  Beurtei-
 lungspegels  für  die  Tageszeit  nach  AVV  Baulärm  (7  bis
 20  Uhr)  ist  analog  Nummer  6.5  TA  Lärm  der  Zuschlag  für
 Tageszeiten  mit  erhöhter  Empfindlichkeit  anzuwenden.

 Im  häuslichen  Bereich  werden  anlagenbedingte  Immissionen  in
 der  Regel  anhand  der  Bekundung  eines  verständigen,  nicht  be-
 sonders  geräuschempfindlichen  Menschen  beurteilt.

 (4)  Bei  einer  Überschreitung  der  in  Absatz  3  angeführten  Im-
 missionswerte  muss  die  Verwaltungsbehörde  prüfen,  ob  Maß-
 nahmen  nach  den  §§  24,  25  BImSchG  oder  §  12  LImSchG  Bln
 geboten  sind  und/oder  eine  Ahndung  als  Ordnungswidrigkeit  in
 Betracht  kommt.

 (5)  Lärm  von  Freizeitanlagen  ist  nach  Nummer  6  dieser  Aus-
 führungsvorschriften  zu  beurteilen.

 (6)  Die  von  Kindern  beim  Spielen  während  der  Zeit  von  6  bis
 22  Uhr  verursachten  Geräusche  sind  grundsätzlich  nicht  als  er-
 hebliche  Ruhestörung  anzusehen.

 5.  Zu  §  5  –  Tonwiedergabegeräte  und  Musikinstrumente

 (1)  Tonwiedergabegeräte  sind  technische  Geräte,  die  der  Erzeu-
 gung  oder  der  Wiedergabe  von  Schall  dienen  (zum  Beispiel  Ra-
 dios,  Fernsehgeräte,  Verstärker,  Abspielgeräte  für  Tonträger,
 Megaphone,  Lautsprecher,  mit  Druckgas  betriebene  Fanfaren
 und  Signalhörner).  Sie  sind  nicht  genehmigungsbedürftige  An-
 lagen  im  Sinne  des  Bundes-Immissionsschutzgesetzes.
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(2)  Geräusche  von  Musikinstrumenten,  die  ohne  elektronische
 Verstärkung  betrieben  werden,  sind  in  der  Regel  verhaltensbe-
 dingt.  Geräusche  von  Tonwiedergabegeräten  und  von  elektro-
 nisch  verstärkten  Musikinstrumenten  im  häuslichen  Bereich
 werden  in  der  Regel  wie  verhaltensbedingte  Geräusche  behan-
 delt.  Zur  Beurteilung  der  Erheblichkeit  gelten  die  Ausführun-
 gen  unter  Nummer  3  Abs.  2  und  unter  Nummer  4  Abs.  2  dieser
 Ausführungsvorschriften.  Werden  Musikinstrumente  elektro-
 nisch  verstärkt  und  nicht  im  häuslichen  Bereich  eingesetzt  oder
 werden  sie  im  Zusammenhang  mit  einer  nicht  genehmigungsbe-
 dürftigen  Anlage  eingesetzt,  so  sind  die  von  ihnen  ausgehenden
 Geräusche  anlagenbedingt  und  nach  Absatz  3  zu  bewerten.

 (3)  Zur  Beurteilung  der  Geräusche  von  Tonwiedergabegeräten
 und  Musikinstrumenten,  die  nicht  genehmigungsbedürftige
 Anlagen  sind  oder  im  Zusammenhang  mit  dem  Betrieb  einer
 nicht  genehmigungsbedürftigen  Anlage  eingesetzt  werden,  ist
 Nummer  6  dieser  Ausführungsvorschriften  anzuwenden.

 6.  Beurteilung  von  Geräuschen,  die  von  Freizeitanlagen  ausgehen

 (1)  Freizeitanlagen  sind  Einrichtungen  im  Sinne  des  §  3  Abs.  5
 Nr.  1  oder  3  BImSchG.  Grundstücke  gehören  auch  zu  den  Frei-
 zeitanlagen,  wenn  sie  nur  befristet  zur  Freizeitgestaltung  ge-
 nutzt  werden.  Es  können  auch  Grundstücke  sein,  die  sonst  zum
 Beispiel  der  Sportausübung  oder  dem  Straßenverkehr  dienen.
 Zu  den  Freizeitanlagen  gehören  insbesondere

 a)  Grundstücke  und  ortfeste  Einrichtungen,  auf  denen  in  Zel-
 ten  oder  im  Freien  Tanz-  oder  Diskothekenveranstaltun-
 gen,  Musikdarbietungen,  Volksfeste  oder  Ähnliches  statt-
 finden,

 b)  Spielhallen,

 c)  Freilichtbühnen,

 d)  Autokinos,

 e)  Freizeit-  oder  Vergnügungsparks,

 f)  Sonderflächen  für  Freizeitaktivitäten  (zum  Beispiel  Grill-
 plätze),

 g)  Badeplätze,

 h)  Erlebnisbäder  (auch  in  Verbindung  mit  Hallenbädern  als
 Außenanlage),

 i)  Anlagen  für  Modellfahrzeuge,  Wasserflächen  für  Schiffs-
 modelle,

 j)  Zirkusse,

 k)  Hundedressurplätze.

 Sportanlagen  sind  keine  Freizeitanlagen,  soweit  sie  für  die
 Sportausübung  genutzt  werden.  Ebenso  gehören  Gaststätten
 nicht  zu  den  Freizeitanlagen.

 Bei  der  Bewertung  der  Geräuschimmissionen  von  Bolzplätzen,
 Kunsteisbahnen,  Kletterparks,  Skateboardanlagen  und  ähnli-
 chen  Anlagen  kann  die  Sportanlagenlärmschutzverordnung
 entsprechend  herangezogen  werden,  wenn  die  Nutzung  der  An-
 lage  der  typischen  Nutzung  einer  Sportanlage  weitgehend  ent-
 spricht.  In  den  übrigen  Fällen  ist  Absatz  2  anzuwenden.

 Kinderspielplätze  sind  keine  Freizeitanlagen.  Absatz  2  ist  auf
 Geräusche  durch  spielende  Kinder  nicht  anwendbar.  Solche
 Geräusche  sind  grundsätzlich  sozial  adäquat.  Bei  Geräuschen,
 die  von  spielenden  Kindern  ausgehen,  ist  anhand  einer  situa-
 tionsgebundenen  Abwägung  zu  beurteilen,  inwieweit  Lärmmin-
 derungsmaßnahmen  erforderlich  sind,  welche  Maßnahmen  ge-
 gebenenfalls  in  Betracht  kommen  und  welcher  Aufwand  hierfür
 angemessen  ist.

 (2)  Zur  Beurteilung  der  von  Freizeitanlagen  ausgehenden  Ge-
 räusche  werden  folgende  Regelungen  der  TA  Lärm  angewendet.
 Nummer  6.1,  6.2,  6.3,  6.5,  6.6,  6.8,  7.3.  Nummer  6.4  TA  Lärm
 wird  mit  der  Maßgabe  angewendet,  dass  für  die  Beurteilung  der
 Geräuschimmissionen  die  Nachtzeit  um  bis  zu  einer  Stunde

 hinausgeschoben  werden  kann,  wenn  anschließend  eine  acht-
 stündige  Nachtruhe  für  die  Nachbarschaft  gewährleistet  ist.

 (3)  Geräusche,  die  vom  Betrieb  einer  Freizeitanlage  ausgehen,
 sind  grundsätzlich  nicht  störend,  wenn  die  nach  Nummer  6.1
 und  6.2  TA  Lärm  genannten  Immissionsrichtwerte  durch  den
 jeweiligen  Beurteilungspegel  nicht  überschritten  werden.

 (4)  Eine  Überschreitung  der  in  Nummer  6.1  TA  Lärm  genann-
 ten  Immissionsrichtwerte  kann  mit  den  in  Nummer  6.2  TA
 Lärm  genannten  Richtwerten  an  bis  zu  18  Kalendertagen  eines
 Jahres  zugelassen  werden  (seltene  Ereignisse).

 (5)  Abweichungen  von  den  Regelungen  der  Absätze  3  und  4
 sind  nach  Maßgabe  dieser  Ausführungsvorschriften  im  Aus-
 nahmefall  zulässig.

 7.  Zu  §  6  –  Einschränkungen

 (1)  Die  Schutzvorschriften  der  §§  3  und  4  LImSchG  Bln  gelten
 nicht  für  die  Nutzung  von  Kirchenglocken  zum  Zweck  der  Re-
 ligionsausübung.  Hierunter  fällt  das  Läuten  der  Glocken  christ-
 licher  Kirchen  aus  liturgischen  Gründen,  nicht  jedoch  das  Zeit-
 schlagen.  Die  Ausnahme  des  §  6  Abs.  1  Nr.  1  LImSchG  Bln  ist
 ebenso  bei  der  Religionsausübung  anderer  Religionsgemein-
 schaften  im  Schutzbereich  des  Artikels  4  GG  anzuwenden.

 (2)  Für  Maßnahmen  zur  Verhütung  und  Beseitigung  einer  Not-
 lage  gelten  die  Schutzvorschriften  der  §§  3  und  4  LImSchG  Bln
 nicht.  Es  kommen  nur  solche  Maßnahmen  in  Betracht,  deren
 Ausführung  keinen  Aufschub  duldet  und  die  zur  Abwehr  einer
 Gefahr  für  die  öffentliche  Sicherheit  oder  Ordnung  in  den
 Schutzzeiten  der  §§  3  oder  4  LImSchG  Bln  erfolgen  müssen.

 (3)  Die  Winterglätte-  und  Schneebekämpfung  hat  Vorrang  vor
 den  Schutzvorschriften  der  §§  3  und  4  LImSchG  Bln.  Maschi-
 nen  müssen  dem  Stand  der  Technik  entsprechen  und  so  rück-
 sichtsvoll  wie  möglich  eingesetzt  werden.  Ferner  sind  die  Be-
 stimmungen  der  Geräte-  und  Maschinenlärmschutzverordnung
 zu  beachten.  Gemäß  §  7  Abs.  2  Satz  2  der  32.  BImSchV  dürfen
 Geräte  und  Maschinen  zur  Abwehr  einer  Gefahr  bei  Unwetter
 oder  Schneefall  ohne  vorherige  Ausnahmezulassung  nach  §  7
 Abs.  2  Satz  1  der  32.  BImSchV  eingesetzt  werden.

 (4)  Landwirtschaftliche  Betriebe  im  Sinne  von  §  6  Abs.  1  Nr.  4
 LImSchG  Bln  sind  Betriebe  der  Land-  und  Forstwirtschaft  so-
 wie  Betriebe  für  den  erwerbsgärtnerischen  Obst-,  Gemüse-  und
 Zierpflanzenbau.  §  6  Abs.  1  Nr.  4  LImSchG  Bln  gilt  nicht  für
 Haus-  und  Kleingärten.

 (5)  §  6  Abs.  2  LImSchG  Bln  schränkt  die  Betriebszeitenregelung
 des  §  7  Abs.  1  Satz  1  der  32.  BImSchV  ein.  Die  vom  Geltungsbe-
 reich  der  Geräte-  und  Maschinenlärmschutzverordnung  erfass-
 ten  Geräte  und  Maschinen  dürfen  auf  Landesstraßen  und  nicht
 bundeseigenen  Schienenwegen  in  den  durch  die  Verordnung  ge-
 schützten  Gebieten  auch  in  der  Zeit  werktags  von  6  bis  7  und  20
 bis  22  Uhr  eingesetzt  werden.  Für  Bundesfernstraßen  und
 Schienenwege  von  Eisenbahnen  des  Bundes  gelten  die  Betriebs-
 zeitenregelungen  des  §  7  Abs.  1  Satz  1  der  32.  BImSchV  gemäß
 Satz  2  derselben  Vorschrift  nicht.

 (6)  Der  dritte  Abschnitt  der  Geräte-  und  Maschinenlärm-
 schutzverordnung  ist  auf  rollbare  Müllbehälter  und  Altglascon-
 tainer  nicht  anwendbar,  da  sie  im  technischen  Sinn  keine  Geräte
 oder  Maschinen  sind.

 8.  Zu  §  7  –  Öffentliche  Veranstaltungen  im  Freien

 (1)  Eine  Veranstaltung  ist  öffentlich,  wenn  die  Zugänglichkeit
 für  die  Allgemeinheit  tatsächlich  besteht.  Veranstaltungen  in
 Zelten  sind  in  der  Regel  wie  solche  im  Freien  zu  behandeln.

 (2)  Auf  Sportveranstaltungen,  die  auf  anderen  Anlagen  als
 Sportanlagen  stattfinden,  werden  die  Bestimmungen  der  Sport-
 anlagenlärmschutzverordnung  angewendet.  Für  solche  Veran-
 staltungen  werden  keine  Genehmigungen  (§  11  LImSchG  Bln)
 oder  Ausnahmezulassungen  (§  10  LImSchG  Bln)  erteilt.  Zur
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Abwehr  schädlicher  Umwelteinwirkungen  können  Anordnun-
 gen  nach  §  24  BImSchG  getroffen  werden.

 (3)  Motorsportveranstaltungen  im  Sinne  des  §  7  Abs.  2  LImSchG
 Bln  sind  Veranstaltungen  mit  verbrennungsmotorgetriebenen
 Fahrzeugen  (zum  Beispiel  Automobile,  Motorräder,  Motor-
 boote,  Modellfahrzeuge)  auf  öffentlichen  und  privaten  Straßen
 und  Flächen  sowie  Gewässern,  bei  denen  eine  sportliche  Betäti-
 gung  eine  wesentliche  Rolle  spielt.  Merkmal  für  eine  sportliche
 Betätigung  sind  insbesondere  der  sportliche  Leistungsvergleich
 oder  die  Vorbereitung  auf  einen  solchen.  Für  Motorsportveran-
 staltungen  auf  Anlagen  gelten  die  Bestimmungen  des  §  4  ff.
 BImSchG,  wenn  es  sich  um  genehmigungsbedürftige  Motor-
 sportanlagen  im  Sinne  des  §  4  BImSchG  in  Verbindung  mit
 Nummer  10.17  Spalte  2  der  Verordnung  über  genehmigungsbe-
 dürftige  Anlagen  (4.  BImSchV)  handelt.  In  den  übrigen  Fällen
 sind  die  Bestimmungen  des  §  22  ff.  BImSchG  in  Verbindung  mit
 der  Sportanlagenlärmschutzverordnung  einzuhalten.  §  7  Abs.  2
 LImSchG  Bln  gilt  nur  für  Motorsportveranstaltungen,  soweit
 von  ihnen  störende  Geräusche  für  Dritte  zu  erwarten  sind.  Es
 sind  keine  störenden  Geräusche  für  Dritte  zu  erwarten,  wenn
 die  in  §  2  Abs.  2  der  18.  BImSchV  genannten  gebietsbezogenen
 Immissionsrichtwerte  eingehalten  werden.

 (4)  Auf  folgende  Motorsportveranstaltungen  findet  §  7  Abs.  2
 Satz  1  LImSchG  Bln  keine  Anwendung:

 a)  Veranstaltungen  ohne  sportlichen  Leistungsvergleich  mit
 Fahrzeugen  (zum  Beispiel  Motorshow-  und  Crashver-
 anstaltungen);  hier  finden  §  7  Abs.  1  Abs.  1  und  §  11
 LImSchG  Bln  Anwendung,

 b)  motorsportliche  Veranstaltungen  mit  Modellflugzeugen
 mit  Verbrennungsmotoren,  da  diese  dem  Luftverkehrsrecht
 unterliegen.

 (5)  §  7  Abs.  2  Satz  2  LImSchG  Bln  gilt  für  Motorsportveranstal-
 tungen  (zum  Beispiel  Orientierungsfahrten),  die  ausschließlich
 im  Rahmen  des  Straßenverkehrs  stattfinden  und  bei  denen
 Fahrzeuge  eingesetzt  werden,  die  den  allgemeinen  straßenver-
 kehrsrechtlichen  Zulassungsvorschriften  (auch  hinsichtlich  der
 Geräuschentwicklung)  entsprechen.

 9.  Zu  §  8  –  Sonstige  Immissionen

 Die  Betreiberpflichten  des  §  22  Abs.  1  Satz  1  BImSchG  gelten
 auch  in  den  Fällen  des  §  22  Abs.  1  Satz  3  BImSchG,  soweit  es
 sich  um  andere  Immissionen  als  Lärm  und  Luftverunreinigun-
 gen  handelt.  Dies  sind  insbesondere  Licht,  Wärme,  Erschütte-
 rungen  und  elektromagnetische  Felder.  Damit  sind  ordnungs-
 behördliche  Maßnahmen  zum  Beispiel  bei  Lichtimmissionen,
 die  durch  den  Betrieb  nicht  gewerblich  betriebener  Anlagen  (öf-
 fentlich-rechtliche  Trägerschaft,  gemeinnützige  Vereine  oder
 private  Baustellen)  entstehen,  auf  der  Grundlage  des  Landes-
 Immissionsschutzgesetzes  Berlin  möglich.

 10.  Zu  §  9  –  Begrenzung  von  Staubemissionen

 (1)  Die  Bestimmung  erfasst  sowohl  anlagenbedingte  als  auch
 verhaltensbedingte  Staubemmissionen.  Dabei  handelt  es  sich
 um  Luftverunreinigungen  im  Sinne  des  Bundes-Immissions-
 schutzgesetzes.  Diese  sind  aus  Gründen  des  Umwelt-  und  Ge-
 sundheitsschutzes  zu  verhindern  beziehungsweise  auf  ein  Min-
 destmaß  zu  begrenzen.

 (2)  Als  Maßnahmen  kommen  insbesondere  in  Betracht:

 a)  Verwendung  von  Geräten,  die  über  technische  Einrichtun-
 gen  zum  Erfassen  von  Stäuben  verfügen  (zum  Beispiel
 Holzbearbeitungsmaschinen  mit  Absaugvorrichtungen),

 b)  Verwendung  von  Geräten,  die  über  technische  Einrichtun-
 gen  zum  Binden  bzw.  Niederschlagen  von  Stäuben  verfü-
 gen  (zum  Beispiel  Steinsägen  mit  Befeuchtungseinrichtung
 für  Nassschneideverfahren),

 c)  geringe  Abwurfhöhen,  Befeuchtung  staubender  Schüttgü-
 ter  beim  Umschlag,

 d)  Verwendung  von  geschlossenen  Schuttrutschen,  Verhül-
 lung  von  Arbeitsbereichen  mit  geeigneten  Planen  oder  Net-
 zen  bei  Abbruch-  und  Entkernungsarbeiten,

 e)  Lagerung  staubender  Güter  in  geschlossenen  Containern
 oder  Silos,  Abdecken  von  Halden  und  Haufwerken  mit  ge-
 eigneten  Folien,

 f)  Verwendung  von  Reifenwaschanlagen  an  der  Baufeld-
 grenze,  Reduzierung  der  Geschwindigkeit  von  Baustellen-
 fahrzeugen,  Anfeuchten  von  Arbeitsbereichen  bzw.  Flä-
 chen,  Befeuchtung  oder  Asphaltierung  von  Fahrwegen  bei
 größeren  Baustellen,

 g)  Einsatz  von  Sprühnebel  zur  Staubbindung,

 h)  Sicherung  der  Ladung  von  Transportfahrzeugen  gegen  Ab-
 wehen  durch  Planen  oder  durch  Verwendung  geschlossener
 Gebinde  (Container,  „Big  Bag“),

 i)  Begrünung  offener  Flächen,

 j)  Reinigung  verschmutzter  Arbeitsbereiche,

 k)  Einhausung  von  Arbeitsbereichen  und  soweit  erforderlich
 Bewetterung  und  Abluftreinigung.

 Diese  beispielhaften  Maßnahmen  können  kombiniert  werden.
 Die  konkreten  Maßnahmen  sind  unter  Berücksichtigung  der
 Menge  und  der  Zusammensetzung  der  zu  erwartenden  Stäube
 (zum  Beispiel  Beinhalten  von  gefährlichen  Stoffen  im  Sinne  von
 §  3  a  des  Chemikaliengesetzes),  des  betroffenen  Personenkrei-
 ses,  der  technischen  Rahmenbedingungen  (zum  Beispiel  Emp-
 findlichkeit  bestimmter  Materialien  gegenüber  Befeuchtung)
 und  der  Belange  des  Arbeitsschutzes  zu  treffen.

 (3)  Bei  einem  Verstoß  gegen  die  Bestimmungen  des  §  9  LImSchG
 Bln  kommen  Maßnahmen  nach  §  12  LImSchG  Bln  oder  den
 §§  24,  25  BImSchG  in  Betracht.

 11.  Zu  §  10  –  Zulassung  von  Ausnahmen

 (1)  Von  den  Verboten  der  §§  3  bis  5  LImSchG  Bln  kann  als  Er-
 messensentscheidung  nach  §  10  LImSchG  Bln  eine  Befreiung
 als  Ausnahmezulassung  erteilt  werden,  wenn  die  Voraussetzun-
 gen  des  §  10  Abs.  1  2.  Halbsatz  LImSchG  Bln  vorliegen.  Der
 Begriff  des  Betriebs  in  §  10  LImSchG  Bln  umfasst  auch  die  Er-
 richtung,  die  Änderung,  die  Stilllegung  und  die  Beseitigung
 einer  Anlage.  Von  §  10  LImSchG  Bln  werden  alle  Geräusche  er-
 fasst,  die  durch  den  Anlagenbetrieb  verursacht  werden.  Hierzu
 zählen  auch  die  verhaltensbedingten  Geräusche,  die  im  Zusam-
 menhang  mit  der  Benutzung  der  Anlage  entstehen.  Familienfei-
 ern  und  private  Feste  unterfallen  nicht  dem  Regelungsbereich
 des  §  10  Abs.  1  LImSchG  Bln.

 (2)  Eine  unbedeutende  Störung  im  Sinne  des  §  10  Abs.  1  LImSchG
 Bln  liegt  grundsätzlich  vor,  wenn  der  Beurteilungspegel  den  gel-
 tenden  gebietsbezogenen  Immissionsrichtwert  in  der  Regel  um
 nicht  mehr  als  3  dB(A),  bei  Baulärm  um  nicht  mehr  als
 5  dB(A),  überschreitet  und  die  Überschreitung  nur  von  kurzer
 Dauer  ist.  Höhere  Richtwertüberschreitungen  können  nach  den
 besonderen  Umständen  des  Einzelfalles  (zum  Beispiel  Nut-
 zungsart  des  betroffenen  Gebäudes,  Fremdgeräusche,  Billigung
 des  Vorhabens  durch  die  Anwohner)  unbedeutend  sein.  Eine
 unbedeutende  Störung  liegt  in  der  Regel  vor,  wenn  der  kontinu-
 ierliche  Grundgeräuschpegel  (95-%-Überschreitungspegel)  an
 der  betroffenen  schutzwürdigen  Einrichtung  höher  ist  als  der
 Beurteilungspegel,  der  durch  das  Vorhaben  zu  erwarten  ist.

 (3)  Bei  der  Prüfung,  ob  das  Vorhaben  im  Einzelfall  Vorrang  vor
 den  Ruheschutzinteressen  Dritter  hat,  müssen  die  Interessen
 der  Anwohner  auf  Lärmschutz,  die  besonderen  Bedürfnisse  des
 Antragstellers  an  der  Durchführung  des  Vorhabens  und  das
 öffentliche  Interesse  unter  Beachtung  des  Grundsatzes  der
 Gleichbehandlung  ähnlicher  Fälle  sachgerecht  abgewogen  wer-
 den.  Insbesondere  wenn  das  Vorhaben  zu  erheblichen  Störun-
 gen  der  Nachtruhe  führen  kann,  ist  ein  strenger  Maßstab  anzu-
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wenden  und  darauf  hinzuwirken,  dass  lautstarke  Betätigungen
 durch  organisatorische  Maßnahmen  auf  die  weniger  schutzbe-
 dürftigen  Zeiten  verlegt  werden.  Schutzwürdige  Belange  Drit-
 ter,  die  bei  der  Abwägung  nach  §  10  LImSchG  Bln  berücksich-
 tigt  werden  müssen,  können  insbesondere  sein:

 a)  das  allgemeine  Ruhebedürfnis  während  der  durch  die  §§  3
 und  4  LImSchG  Bln  geschützten  Zeiten,

 b)  das  besondere  Ruhebedürfnis  von  kranken  oder  älteren
 Personen  sowie  von  Kindern  in  schutzwürdigen  Einrich-
 tungen  (zum  Beispiel  Krankenanstalten,  Senioren-  und
 Pflegeheimen,  Kinderbetreuungseinrichtungen  und  Schu-
 len),

 c)  das  Ruhebedürfnis  von  Gläubigen  während  des  Gottes-
 dienstes  oder  sonstiger  religiöser  Handlungen,

 d)  Einrichtungen  und  Tätigkeiten,  die  ein  erhöhtes  Lärm-
 schutzbedürfnis  haben  (zum  Beispiel  Arztpraxen,  Lehran-
 stalten,  Musik-  und  Sprechtheater).

 (4)  Für  nicht  genehmigungsbedürftige  Anlagen,  die  nach  Num-
 mer  7.2  TA  Lärm  nur  in  seltenen  Fällen  oder  über  eine  be-
 grenzte  Zeitdauer  Überschreitungen  der  Immissionsrichtwerte
 nach  Nummer  6.1  TA  Lärm  verursachen,  können  in  der  Regel
 Ausnahmen  nach  §  10  Abs.  1  LImSchG  Bln  zugelassen  werden,
 wenn  die  Immissionsrichtwerte  für  seltene  Ereignisse  nach
 Nummer  6.3  TA  Lärm  eingehalten  werden  und  der  Stand  der
 Technik  eingehalten  wird.

 (5)  Der  §  10  Abs.  2  LImSchG  Bln  erweitert  gegenüber  §  10
 Abs.  1  LImSchG  Bln  den  Ermessensrahmen,  der  bei  Zulassung
 einer  Ausnahme  für  den  Betrieb  eines  Schankvorgartens  zu  be-
 achten  ist.

 a)  Eine  Ausnahme  von  den  Verboten  der  §§  3  und  4  LImSchG
 Bln  ist  zum  Beispiel  erforderlich,  wenn  wegen  der  Lage
 oder  betrieblicher  Besonderheiten  erhebliche  Beeinträchti-
 gungen  auftreten  können.  Anzeichen  können  unter  ande-
 rem  Beschwerden  sein.  Eine  Ausnahme  kann  im  Regelfall
 bis  23  Uhr  sowie  an  Freitagen  und  Sonnabenden  bis
 24  Uhr  zugelassen  werden,  sofern  nicht  besondere  Um-
 stände  bekannt  sind,  die  für  die  Anwohner  Beeinträchti-
 gungen  in  unvertretbarem  Umfang  oder  besondere  Belas-
 tungen  für  schutzbedürftige  Einrichtungen  (zum  Beispiel
 Krankenhäuser)  erwarten  lassen.

 b)  Ausnahmen  nach  22  Uhr  sind  im  Regelfall  zuzulassen,
 wenn  der  Beurteilungspegel  (bezogen  auf  die  ungünstigste
 Stunde  nach  22  Uhr)  den  geltenden  Tages-Immissions-
 richtwert  „außerhalb  von  Gebäuden“  nach  Nummer  6.1
 TA  Lärm  nicht  überschreitet  und  einzelne  kurzzeitige  Ge-
 räuschspitzen  diesen  Richtwert  um  nicht  mehr  als
 20  dB(A)  überschreiten.  Wirken  andere  Schankvorgärten
 zusätzlich  auf  einen  Immissionsort  ein,  sind  deren  Ge-
 räuschanteile  bei  der  Bildung  des  Beurteilungspegels  zu  be-
 rücksichtigen.  Bei  der  Einstufung  der  Gebietsart  ist  von
 dem  ausgewiesenen  Baugebiet  auszugehen.  Weichen  die
 tatsächlichen  Verhältnisse  erheblich  von  der  Gebietsaus-
 weisung  ab,  ist  von  der  tatsächlichen  Nutzung  im  Einwir-
 kungsbereich  auszugehen.

 Darüber  hinaus  kann  eine  Ausnahme  zugelassen  werden,
 sofern  im  Einwirkungsbereich  des  Schankvorgartens  die
 Geräuschbelastung  von  anderen  Lärmquellen  (Fremdge-
 räusche)  durch  den  Schankvorgartenbetrieb  nur  unbedeu-
 tend  erhöht  wird.  Das  ist  der  Fall,  wenn  der  vom  Schank-
 vorgarten  verursachte  Beurteilungspegel  diesen  Grund-
 pegel  (LAF95eq)  nicht  übersteigt.  Für  einzelne  kurzzeitige
 Geräuschspitzen  bleibt  das  oben  genannte  Kriterium  maß-
 geblich.  Den  Nachweis  hat  der  Betreiber  durch  ein  schall-
 technisches  Gutachten  zu  erbringen.

 c)  Ergibt  eine  Prüfung  im  Einzelfall,  dass  die  genannten  Vo-
 raussetzungen  nicht  erfüllt  werden  können,  kann  die  Zu-
 lassung  erteilt  werden,  soweit  der  Betreiber  das  Einver-
 ständnis  der  Anwohner  einholt  bzw.  zivilrechtliche  Verein-
 barungen  über  Schallschutzmaßnahmen  oder  Entschädi-
 gungsregelungen  trifft.

 d)  Sind  bei  einem  Ausnahmebegehren  Konflikte  zu  erwarten,
 kann  das  zuständige  Bezirksamt  ein  Clearingverfahren
 zwischen  den  Anwohnern  und  dem  Gaststättenbetreiber
 durchführen.  Sind  mehrere  Gaststätten  berührt,  sollen  alle
 Gaststättenbetreiber  in  den  Prozess  einbezogen  werden.
 Die  Industrie-  und  Handelskammer  zu  Berlin  sowie  die
 Hotel-  und  Gaststätten-Innung  Berlin  können  einbezogen
 werden.  §  28  des  Verwaltungsverfahrengesetzes  (VwVfG)
 bleibt  unberührt.

 e)  Eine  Ausnahmezulassung  nach  §  10  Abs.  2  LImSchG  Bln
 entfällt,  wenn  eine  abschließende  gaststättenrechtliche  Re-
 gelung  zum  Lärmschutz  getroffen  worden  ist.

 f)  Für  Schankvorgärten  ist  als  wesentliche  Schallquelle  die
 menschliche  Stimme  (Reden,  lautes  Lachen  etc.)  zu  nen-
 nen.  Für  diese  Emissionen  –  „Einnehmen  von  Speisen  und
 Getränken  in  üblicher  Lautstärke“  –  sind  pro  Gast  ein
 A-bewerteter  energieäquivalenter  Dauerschallleistungspe-
 gel  LwAeq,  Gast  von  75  dB(A)  und  ein  mittlerer  Emissions-
 Spitzenpegel  L1E  von  90  dB(A)  anzusetzen.  Für  die  Bestim-
 mung  der  Gesamtschallleistung  des  Schankvorgartens  ist
 nach  Wallner,  „Lärmimmissionen  durch  Gaststätten  und
 ,Schanigärten’  in  Wien  und  deren  medizinische  Begutach-
 tung“,  Zeitschrift  für  Lärmbekämpfung,  Heft  4/93,  min-
 destens  1/3  der  Gesamtzahl  der  Sitzplätze  als  gleichzeitig
 wirksam  einzusetzen,  wenn  keine  anderen  genaueren  An-
 gaben  vorliegen.  Die  Spitzenpegel  sind  unabhängig  von  der
 Besucherzahl  anzusetzen.

 Der  gesamte  Schallleistungspegel  des  Schankvorgartens  er-
 gibt  sich  aus

 LwAeq,ges  =  LwAeq,Gast  +  10  lg  (n/3).

 LwAeq,ges:  Schallleistungspegel  des  gesamten  Schankvorgar-
 tens

 LwAeq,Gast:Schallleistungspegel  eines  Gastes

 n:  Anzahl  der  Plätze  im  Schankvorgarten

 Die  Abschätzung  des  Mittelungspegels  und  des  mittleren
 Spitzenpegels  am  Immissionsort  erfolgt  nach  einem  verein-
 fachten  Verfahren  in  Anlehnung  an  die  VDI  2714.  Ist  die
 Ausdehnung  des  Schankvorgartens  kleiner  als  der  Abstand
 seines  Mittelpunktes  zum  Immissionsort,  kann  näherungs-
 weise  so  gerechnet  werden,  als  würde  die  gesamte  Schall-
 leistung  vom  Mittelpunkt  des  Schankvorgartens  abge-
 strahlt.

 Der  Mittelungspegel  und  der  mittlere  Spitzenpegel  ergeben
 sich  dann  für  den  Immissionsort

 LAFeq  =  LwAeq,ges  –  R  <Mittelungspegel>

 L1I  =  L1E  –  R  <mittlerer  Spitzenpegel>

 mit  R  =  20  lg  sm  +  8.

 Der  Korrekturwert  berücksichtigt  das  Abstands-  und  das
 Raumwinkelmaß  (Schallquelle  über  reflektierendem  Bo-
 den).

 sm:  Abstand  Mittelpunkt  des  Schankvorgartens  zum  Im-
 missionsort  in  m

 Ist  der  Abstand  zwischen  Mittelpunkt  des  Schankvorgar-
 tens  und  Immissionsort  kleiner  als  die  Ausdehnung  der
 schallabstrahlenden  Fläche  des  Schankvorgartens,  ist  diese
 in  geeignete  Teilflächen  zu  zerlegen.  Die  Beiträge  der  ein-
 zelnen  Teilflächen  zum  Mittelungspegel  sind  zu  berechnen
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und  zum  Gesamt-Mittelungspegel  logarithmisch  zu  sum-
 mieren.

 Diese  überschlägige  Schallausbreitungsrechnung  berück-
 sichtigt  nicht  die  abschirmende  Wirkung  von  Hindernissen
 sowie  die  schallverstärkenden  Effekte  von  Reflexionen.  Ist
 der  Schankvorgarten  an  mehreren  Seiten  von  Gebäuden
 umgeben  (zum  Beispiel  Hof,  Straßenschlucht),  so  ist  die
 Pegelabnahme  mit  dem  Abstand  vom  Schankvorgarten
 wegen  der  Reflexionen  deutlich  geringer.  Genaue  Ergeb-
 nisse  können  durch  eine  diese  Effekte  in  der  örtlichen  Situ-
 ation  berücksichtigende  Schallausbreitungsrechnung  ge-
 wonnen  werden.

 Im  besonderen  Ausnahmefall  ist  es  möglich,  dass  der  Mit-
 telungspegel  die  Lärmbelastung  nicht  ausreichend  bewer-
 tet,  zum  Beispiel  weil  sich  das  Geräusch  des  Schankvorgar-
 tens  auffällig  vom  Hintergrundgeräusch  abhebt,  besonders
 impuls-  oder  informationshaltig  ist.

 Nur  dann  sollte  die  erhöhte  Störwirkung  bei  der  Bildung
 des  Beurteilungspegels  durch  einen  Zuschlag  von  3  dB(A)
 berücksichtigt  werden.  Anhaltspunkte  liegen  vor,  wenn  der
 Schankvorgarten  und  der  Immissionsort  in  einem  von
 Fremdgeräuschen  abgeschirmten  Hof  liegen,  der  Schank-
 vorgarten  überwiegend  mit  größeren  Tischen  (für  mehr  als
 6  Personen)  ausgestattet  ist  oder  Musik  dargeboten  wird.
 Auch  wenn  mehrere  dieser  Kriterien  zutreffen,  wird  der
 Zuschlag  nicht  mehrfach  gegeben.  Die  Gründe  für  die  An-
 wendung  des  Zuschlages  sind  nachvollziehbar  aktenkundig
 zu  machen.

 Ausnahmen  für  den  Betrieb  von  Schankvorgärten  sind  im
 Regelfall  für  eine  Dauer  von  drei  Jahren  zuzulassen,  sofern
 einzelfallbedingt  nicht  eine  kürzere  Geltungsdauer  geboten
 erscheint.

 g)  Beispiel:

 Für  einen  Schankvorgarten  mit  20  Sitzplätzen  an  5  Tischen
 und  normal  ruhigem  Verhalten  der  Gäste  sind  der  Beurtei-
 lungspegel  für  die  Nachtzeit  sowie  der  mittlere  Spitzenpe-
 gel  am  Immissionsort  in  15  m  Entfernung  zu  berechnen:

 n  =  20  (Sitzplätze)

 sm  =  15  m  (Entfernung  zum  Immissionsort)

 LwAeq,Gast  =  75  dB(A)

 L1E  =  90  dB(A)

 Gesamte  Schallleistung  des  Schankvorgartens:

 LwAeq,ges  =  LwAeq,Gast  +  10  lg  (n/3)

 =  75  +  10  lg  (20/3)

 =  83,2  dB(A)

 Enfernungskorrektur  zum  Immissionsort:

 R  =  20  lg  sm  +  8

 =  20  lg  15  +  8

 =  31,5  dB(A)

 Mittelungspegel  am  Immissionsort:

 LAFeq  =  LwAew,ges  –  R

 =  83,2  –  31,5

 =  51,7  dB(A)  ≈  52  dB(A)

 Mittlerer  Spitzenpegel  am  Immissionsort:

 L1I  =  L1E  –  R

 =  90  –  31,5

 =  58,5  ≈  59  dB(A)

 Der  Beurteilungspegel  entspricht  dem  Mittelungspegel  am
 Immissionsort,  wenn  der  Schankvorgarten  nachts  mindes-
 tens  eine  volle  Stunde  in  Betrieb  ist.

 (6)  Bei  der  Durchführung  des  Verwaltungsverfahrens  nach  §  10
 Abs.  1  LImSchG  Bln  ist  Folgendes  zu  beachten:

 a)  Die  Antragsfrist  soll  vier  Wochen  betragen.

 b)  Der  Antrag  soll  schriftlich  gestellt  werden  und  folgende
 Angaben  enthalten:

 aa)  Beschreibung  des  Vorhabens  einschließlich  Ort,  Zeit
 und  Dauer,

 bb)  Begründung  der  Notwendigkeit  des  Vorhabens  in  den
 Schutzzeiten  der  §§  3  und  4  LImSchG  Bln,

 cc)  Auflistung  der  Lärmquellen  und  ihrer  Anordnung  so-
 wie  Angaben  hinsichtlich  Art,  Leistung,  Hersteller
 und  Baujahr  der  jeweiligen  Maschinen  und  Geräte
 (bei  Bau-  und  Gewerbelärm;  Angaben  zur  Geräusch-
 emission  der  Maschinen  und  zum  Stand  der  Technik),

 dd)  Beschreibung  der  Lärmschutzmaßnahmen,

 ee)  Name,  Anschrift  und  Telefon-/Telefaxnummer/
 E-Mail-Adresse  des  Verantwortlichen.

 c)  Soweit  andere  Behörden  oder  öffentliche  Stellen  betroffen
 werden  können,  ist  zu  prüfen,  ob  diese  zu  beteiligen  sind.
 Dies  gilt  insbesondere  für  Vorhaben,  die  in  unmittelbarer
 Nähe  zu  den  Verfassungsorganen  durchgeführt  werden.
 Bei  Ausnahmezulassungen  für  Betätigungen  von  bezirkli-
 cher  Bedeutung,  die  sich  auf  das  Gebiet  mehrerer  Bezirke
 erstrecken,  haben  sich  die  bezirklichen  Behörden  abzustim-
 men.

 (7)  Die  Ausnahmezulassung  ist  gemäß  §  10  Abs.  3  LImSchG
 Bln  in  der  Regel  mit  Nebenbestimmungen  (§  36  VwVfG)  zum
 Schutz  der  Allgemeinheit  und  der  Nachbarschaft  vor  schädli-
 chen  Umwelteinwirkungen  zu  erteilen.  Als  Nebenbestimmun-
 gen  kommen  insbesondere  in  Betracht:

 a)  zeitliche  Regelungen  (zum  Beispiel  Festsetzung  des  Be-
 ginns  und  Endes,  Pausen,  Verlegung  besonders  lärminten-
 siver  Betätigungen  in  weniger  schutzwürdige  Zeiten),

 b)  örtliche  Regelungen  (zum  Beispiel  die  Vorgabe,  bestimmte
 lautstarke  Maschinen,  Geräte  bzw.  Betätigungen  an  be-
 stimmten  Orten  einzusetzen  bzw.  vorzunehmen),

 c)  technische  Regelungen  (zum  Beispiel  Begrenzung  des  Ge-
 räuschpegels  durch  einzuhaltende  Immissionswerte  oder
 die  Begrenzung  der  Leistung  von  Anlagen,  Verbot  des  Ein-
 satzes  lärmintensiver  Maschinen  und  Geräte,  Verpflich-
 tung  zum  Einsatz  lärmarmer  Baumaschinen  und  -verfah-
 ren,  Verpflichtung  zur  Einhausung  von  Geräten  und  Ma-
 schinen).  Die  Überprüfung  zur  Einhaltung  der  zulässigen
 Immissionsrichtwerte  kann  ersatzweise  durch  Messungen
 an  einem  Ersatzmessort  im  Nachbereich  der  Emissionen
 erfolgen  (E-Wert/Referenzpegel).

 d)  betriebsorganisatorische  Regelungen  (zum  Beispiel  Vor-
 kehrungen  zur  Verhinderung  vermeidbarer  Geräusche;  Be-
 nachrichtigung  Betroffener  über  das  zugelassene  Vorha-
 ben;  Einteilung  des  Arbeitsablaufs  im  Hinblick  auf  schutz-
 würdige  Zeiten;  Verpflichtung,  einen  Beauftragten  zu  be-
 nennen,  der  für  die  Einhaltung  der  Nebenbestimmungen
 verantwortlich  ist  und  auftretende  vermeidbare  Ruhestö-
 rungen  sofort  an  Ort  und  Stelle  abstellen  kann),

 e)  besondere  Regelungen  für  Schankvorgärten  (zum  Beispiel
 Aufforderung  an  die  Gäste  durch  deutliche  erkennbare
 schriftliche  Hinweise,  lautes  Sprechen,  Singen,  Musizieren
 und  sonstigen  verhaltensbedingten  Lärm  zu  unterlassen;
 Benennung  eines  Verantwortlichen,  der  Beschwerden  ent-
 gegennimmt,  ihnen  nachgeht,  und  die  Gäste  zur  Ruhe  er-
 mahnt;  Unterlassung  von  lärmintensiven  Arbeiten  im  Au-
 ßenbereich  wie  Zusammenstellen  und  Sichern  des  Mobi-
 liars  nach  Ende  der  zugelassenen  Betriebszeit).

 (8)  Die  Gebührenerhebung  richtet  sich  nach  der  Umweltschutz-
 gebührenordnung.
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12.  Zu  §  11  –  Genehmigung  von  öffentlichen  Veranstaltungen

 im  Freien

 (1)  Öffentliche  Veranstaltungen  im  Freien  und  öffentliche  Mo-
 torsportveranstaltungen  bedürfen  im  Sinne  einer  präventiven
 Kontrolle  einer  Genehmigung.  Die  Verwaltungsbehörde  muss
 einen  Rahmen  setzen,  damit  es  nicht  zu  unzumutbaren  Belästi-
 gungen  der  Allgemeinheit  und  der  Anwohner  kommt.  Die  Ge-
 nehmigung  kann  erteilt  werden,  wenn  ein  öffentliches  Bedürfnis
 für  eine  Veranstaltung  vorliegt.  Je  stärker  das  öffentliche  Be-
 dürfnis  an  der  Veranstaltung  ist,  desto  größer  können  im  Ein-
 zelfall  die  Ruhestörungen  sein,  die  noch  als  zumutbar  bewertet
 werden.  Zu  berücksichtigen  sind  insbesondere  die  Bedeutung
 für  das  Land  Berlin  oder  das  örtliche  Gemeinschaftsleben  der
 Bezirke,  die  allgemeine  Akzeptanz  einer  Veranstaltung  inner-
 halb  der  Bevölkerung,  die  auch  an  der  Herkömmlichkeit  und
 Tradition  erkennbar  wird,  sowie  die  Akzeptanz  und  die  Bedeu-
 tung  einzelner  Veranstaltungsorte.  In  dem  Umfang  der  Geneh-
 migung  für  eine  öffentliche  Veranstaltung  im  Freien  gelten  die
 Schutzvorschriften  der  §§  3  bis  5  LImSchG  Bln  nicht.

 (2)  Die  Beurteilung  der  Geräusche  und  die  Genehmigung  dieser
 Veranstaltungen  erfolgen  nach  Nummer  6  dieser  Ausführungs-
 vorschriften.

 (3)  Der  Lärm  von  öffentlichen  Veranstaltungen  im  Freien  ist  in
 der  Regel  und  unter  Beachtung  der  örtlichen  Verhältnisse  zu-
 mutbar,  wenn  der  gebietsbezogene  Immissionswert  nach  Num-
 mer  6.1  TA  Lärm  um  nicht  mehr  als  5  dB(A)  überschritten
 wird.  Dies  beruht  auf  der  besonderen  Bedeutung,  die  öffentli-
 chen  Veranstaltungen  gesellschaftlich,  lokal  oder  rechtlich  in
 der  Regel  zugemessen  wird.  Höhere  Richtwertüberschreitungen
 können  nach  den  besonderen  Umständen  des  Einzelfalls  zu-
 mutbar  sein  (zum  Beispiel  Nutzungsart  des  betroffenen  Gebäu-
 des,  Vorbelastung,  Billigung  des  Vorhabens  durch  die  betroffe-
 nen  Anwohner,  Traditionalität  des  Veranstaltungsortes).

 (4)  Bei  seltenen  Ereignissen  sind  die  Immissionsrichtwerte  nach
 Nummer  6.3  TA  Lärm  in  der  Regel  einzuhalten.  Seltene  Ereig-
 nisse  sollen  grundsätzlich  an  nicht  mehr  als  an  18  Kalenderta-
 gen  stattfinden.  Es  ist  darauf  hinzuwirken,  dass  die  Veranstal-
 tungstage  auf  einen  längeren  Zeitraum  verteilt  werden.  Die  Ge-
 räuscheinwirkung  durch  die  Veranstaltung  soll  vor  Sonnaben-
 den,  Sonn-  und  Feiertagen  bis  24  Uhr,  ansonsten  bis  23  Uhr
 beendet  sein.

 (5)  Bei  Veranstaltungen  von  außergewöhnlicher  Bedeutung
 (zum  Beispiel  mit  international  herausragenden  Interpreten)
 kann  in  besonders  seltenen  Fällen  abweichend  von  den  Absät-
 zen  3  und  4  für  die  Geräuscheinwirkung  durch  die  Veranstal-
 tung  ein  Immissionsrichtwert  von  70  dB(A)  bis  24  Uhr  geneh-
 migt  werden.  Bei  besonderen  örtlichen  Verhältnissen  kann  in
 besonders  seltenen  Fällen  auf  die  Festsetzung  eines  Immis-
 sionswertes  verzichtet  werden,  wenn  die  Zumutbarkeit  der  Ge-
 räuschimmissionen  auf  andere  Weise  gewährleistet  werden
 kann.

 (6)  Die  Regelungen  nach  Nummer  11  Abs.  6  bis  8  dieser  Aus-
 führungsvorschriften  sind  auch  bei  Genehmigungen  nach  §  11
 LImSchG  Bln  anzuwenden.

 (7)  Genehmigungen  nach  §  11  LImSchG  Bln  werden  unbescha-
 det  anderweitiger  öffentlich-rechtlicher  Genehmigungserforder-
 nisse  erteilt.  Sie  entbinden  die  Veranstalter  nicht  davon,  andere
 öffentlich-rechtliche  Genehmigungen  oder  privatrechtliche  Zu-
 stimmungen  einzuholen.

 (8)  Für  die  Durchführung  von  Veranstaltungen  wird  darauf
 hingewiesen,  dass  die  Bundesärztekammer  und  die  Kommis-
 sion  Soziakusis  als  Zielwert  eine  Begrenzung  des  äquivalenten
 Dauerschalldruckpegels  bei  Veranstaltungen  und  Diskotheken
 auf  95  dB(A)  im  lautesten  Bereich  gefordert  haben.  Eine  Redu-
 zierung  der  Schallpegel  (Mittelungspegel  über  die  Dauer  der
 Veranstaltung)  auf  Werte  unter  100  dB(A)  im  lautesten  Bereich

 stellt  bereits  eine  substanzielle  Risikoverminderung  für  Gehör-
 schäden  dar.  Die  Anwendung  der  DIN  15  905-5  „Maßnahmen
 zum  Vermeiden  einer  Gehörgefährdung  des  Publikums  durch
 hohe  Schallemissionen  elektroakustischer  Beschallungstech-
 nik“  wird  empfohlen.

 13.  Zu  §  12  –  Anordnungen  im  Einzelfall

 (1)  §  12  LImSchG  Bln  ist  die  Eingriffsermächtigung  für  Anord-
 nungen  zur  Abwehr  anlagenbezogener  oder  verhaltensbedingter
 Immissionen  (§§  2  bis  9  LImSchG  Bln).  Für  nicht  genehmi-
 gungsbedürftige  Anlagen  besteht  sie  neben  der  Befugnis  aus
 §  24  Satz  1  BImSchG.  Anordnungen,  die  nicht  genehmigungs-
 bedürftige  Anlagen  betreffen,  sollten  als  Rechtsgrundlage  in  der
 Regel  §  12  LImSchG  Bln  und  §  24  Satz  1  BImSchG  nennen.
 Eine  Anordnung  nach  §  12  LImSchG  Bln  kann  alle  Anforde-
 rungen  stellen,  die  geeignet  und  erforderlich  sind,  um  die  Ein-
 haltung  der  Vorschriften  des  Landes-Immissionsschutzgesetzes
 Berlin  und  der  auf  das  Gesetz  gestützten  Rechtsverordnungen
 im  Einzelfall  zu  gewährleisten.  Mit  Anordnungen  nach  §  12
 LImSchG  Bln  können  auch  Vorsorgeanforderungen  an  nicht
 genehmigungsbedürftige  Anlagen  gestellt  werden.  Es  können
 keine  Anforderungen  gestellt  werden,  die  im  Einzelfall  die  im
 Gesetz  und  in  den  Rechts-  und  Verwaltungsvorschriften  sowie
 in  den  technischen  Regelwerken  festgelegten  Schutzstandards
 verringern.  Eine  Anordnung  zur  Ermittlung  von  Immissionen
 und  Emissionen  für  nicht  genehmigungsbedürftige  Anlagen
 kann  auf  §  12  LImSchG  Bln  nicht  gestützt  werden,  da  §  26  ff.
 BImSchG  in  diesen  Fällen  Vorrang  haben.  Ebenso  ist  für  nicht
 genehmigungsbedürftige  Anlagen  §  25  BImSchG  beim  Vorlie-
 gen  der  dort  aufgeführten  Tatbestandsvoraussetzungen  vorran-
 gig.

 (2)  Adressat  einer  Anordnung  nach  §  12  LImSchG  Bln  kann
 jede  natürliche  oder  juristische  Person  sein,  die  den  Vorschriften
 des  Landes-Immissionsschutzgesetzes  Berlin  und  der  auf  das
 Gesetz  gestützten  Rechtsverordnungen  zuwiderhandelt  oder  für
 deren  Einhaltungen  einzustehen  hat.  Bei  nicht  genehmigungs-
 bedürftigen  Anlagen  können  Anordnungen  auch  gegen  Perso-
 nen  gerichtet  werden,  die  für  den  Anlagenbetreiber  handeln.

 14.  Hinweise  zur  Ahndung  von  Ordnungswidrigkeiten

 (1)  Diese  Hinweise  sind  bei  der  Ahndung  von  Ordnungswidrig-
 keiten  nach  §  15  Abs.  1  LImSchG  Bln  anzuwenden.  Die  ausge-
 wiesenen  Geldbußen  sind  Regel-  und  Rahmensätze  für  vorsätz-
 liche  Zuwiderhandlungen.  Bei  fahrlässigen  Zuwiderhandlungen
 ist  die  Geldbuße  zu  halbieren.

 (2)  Die  Regel-  und  Rahmensätze  können  nach  den  Grundsätzen
 des  §  17  Abs.  3  OWiG  je  nach  den  Umständen  des  Einzelfalls
 erhöht  oder  ermäßigt  werden.  Eine  Erhöhung  der  Geldbuße
 kommt  insbesondere  in  Betracht,  wenn  das  Ausmaß  der  Um-
 weltbeeinträchtigungen  nach  den  Umständen  des  Falls  unge-
 wöhnlich  groß  ist.  Sie  kommt  auch  in  Betracht,  wenn  sich  der
 Täter  uneinsichtig  zeigt,  bereits  einmal  wegen  einer  gleicharti-
 gen  Ordnungswidrigkeit  in  den  letzten  drei  Jahren  mit  einer
 Geldbuße  belegt  oder  verwarnt  worden  ist,  die  Ordnungswidrig-
 keit  im  Zusammenhang  mit  der  Ausübung  eines  Berufes  oder
 eines  Gewerbes  begangen  hat  oder  in  guten  wirtschaftlichen
 Verhältnissen  lebt.  Eine  Ermäßigung  der  Geldbuße  kommt  in
 Betracht,  wenn  das  Ausmaß  der  Umweltbeeinträchtigung  nach
 den  Umständen  des  Falls  ungewöhnlich  klein  ist.  Sie  kommt
 auch  in  Betracht,  wenn  der  Vorwurf,  der  den  Täter  trifft,  aus
 besonderen  Gründen  des  Falls  geringer  als  für  durchschnittlich
 vorwerfbares  Handeln  erscheint,  der  Täter  Einsicht  zeigt,  die  in
 Frage  kommende  Geldbuße  zu  einer  unzumutbaren  Belastung
 führt  oder  seine  wirtschaftlichen  Verhältnisse  außergewöhnlich
 schlecht  sind.

 (3)  Für  die  Ahndung  von  Ordnungswidrigkeiten  nach  §  15
 Abs.  1  LImSchG  Bln  sollen  folgende  Regel-  und  Rahmensätze
 angewendet  werden:
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Lfd.  Nr.  Tatbestand  Rechtsvorschriften  Geldbuße  (Euro)

 a)  gewerblich  b)  nicht  gewerblich

 1

 Halten  eines  Tieres  außerhalb  landwirtschaft-
 licher  Tierhaltungen  in  der  Weise,  dass  je-
 mand  durch  die  Immissionen  (Lärm  oder  Ge-
 rüche)  erheblich  belästigt  wird.

 §  2  Abs.  2  i.V.m.
 §  15  Abs.  1  Nr.  1
 LImSchG  Bln  100  bis  1  000  40  bis  400

 2
 Unnötiges  Betreiben  eines  lärm-  oder  ab-
 gaserzeugenden  Motors  (außerhalb  von  öf-
 fentlichem  Straßenland).

 §  2  Abs.  3  i.V.m.
 §  15  Abs.  1  Nr.  2
 LImSchG  Bln

 100  bis  1  000  40  bis  400

 3

 Verursachung  von  Lärm,  durch  den  jemand
 in  seiner  Nachtruhe  gestört  werden  kann,
 ohne  zugelassene  Ausnahme  oder  Genehmi-
 gung.

 §  3  i.V.m.  §  15  Abs.  1
 Nr.  3  LImSchG  Bln  100  bis  5  000  50  bis  2  500

 4

 Verursachung  von  Lärm  an  Sonn-  und  Feier-
 tagen,  durch  den  jemand  in  seiner  Ruhe  er-
 heblich  gestört  wird,  ohne  zugelassene  Aus-
 nahme  oder  Genehmigung.

 §  4  i.V.m.
 §  15  Abs.  1  Nr.  4
 LImSchG  Bln  80  bis  4  000  40  bis  2  000

 5

 Benutzung  eines  Tonwiedergabegerätes  oder
 Musikinstrumentes  mit  einer  Lautstärke,
 durch  die  jemand  erheblich  gestört  wird,  ohne
 zugelassene  Ausnahme  oder  Genehmigung.

 §  5  i.V.m.  §  15  Abs.  1
 Nr.  5  LImSchG  Bln  80  bis  4  000  40  bis  2  000

 6
 Durchführung  einer  öffentlichen  Veranstal-
 tung  im  Freien  ohne  Genehmigung.

 §  7  Abs.  1  i.V.m.
 §  15  Abs.  1  Nr.  6
 LImSchG  Bln

 100  bis  5  000  50  bis  2  500

 7
 Durchführung  einer  öffentlichen  Motor-
 sportveranstaltung  im  Freien  ohne  Genehmi-
 gung.

 §  7  Abs.  2  Satz  1  i.V.m.
 §  15  Abs.  1  Nr.  7
 LImSchG  Bln

 100  bis  5  000  50  bis  2  500

 8

 Zuwiderhandlung  gegen  eine  vollziehbare
 Auflage  oder  nicht  rechtzeitige  oder  nicht
 vollständige  Erfüllung  einer  Auflage  zu  einer
 zugelassenen  Ausnahme  oder  Genehmigung.

 §  10  Abs.  3  bzw.
 §  11  Satz  3  i.V.m.  §  15
 Abs.  1  Nr.  8  LImSchG
 Bln

 80  bis  4  000  40  bis  2  000

 9  Zuwiderhandlung  gegen  eine  vollziehbare
 Anordnung.

 §  12  i.V.m.  §  15  Abs.  1
 Nr.  9  LImSchG  Bln  80  bis  4  000  40  bis  2  000

 Bei  den  vorstehenden  Regel-  und  Rahmensätzen  ist  zu  beach-  (4)  Geringfügige  Ordnungswidrigkeiten  im  Sinne  des  §  56

 ten,  dass  bei  anlagenbezogenen  Immissionen  regelmäßig  eine
 strengere  Ahndung  geboten  ist,  als  bei  verhaltensbedingten  Im-
 missionen.

 OWiG  werden  in  der  Regel  durch  eine  Verwarnung  geahndet.
 Dabei  können  Verwarnungsgelder  wie  folgt  erhoben  werden:
 Lfd.  Nr.  Tatbestand  Rechtsvorschriften  Geldbuße  (Euro)

 1
 Halten  eines  Tieres  außerhalb  landwirtschaftlicher  Tierhaltungen  in
 der  Weise,  dass  jemand  durch  die  Immissionen  (Lärm  oder  Gerüche)
 erheblich  belästigt  wird.

 §  2  Abs.  2  i.  V.  m.  §  15
 Abs.  1  Nr.  1  LImSchG
 Bln

 20  bis  35

 2
 Unnötiges  Betreiben  eines  lärm-  oder  abgaserzeugenden  Motors
 (außerhalb  von  öffentlichem  Straßenland).

 §  2  Abs.  3  i.  V.  m.  §  15
 Abs.  1  Nr.  2  LImSchG
 Bln

 20

 3  Verursachung  von  Lärm,  durch  den  jemand  in  seiner  Nachtruhe  gestört
 werden  kann,  ohne  zugelassene  Ausnahme  oder  Genehmigung.

 §  3  i.  V.  m.  §  15  Abs.  1
 Nr.  3  LImSchG  Bln  35

 4
 Verursachung  von  Lärm  an  Sonn-  und  Feiertagen,  durch  den  jemand  in
 seiner  Ruhe  erheblich  gestört  wird,  ohne  zugelassene  Ausnahme  oder
 Genehmigung.

 §  4  i.  V.  m.  §  15  Abs.  1
 Nr.  4  LImSchG  Bln  20

 5
 Benutzung  eines  Tonwiedergabegerätes  oder  Musikinstrumentes  mit
 einer  Lautstärke,  durch  die  jemand  erheblich  gestört  wird,  ohne  zuge-
 lassene  Ausnahme  oder  Genehmigung.

 §  5  i.  V.  m.  §  15  Abs.  1
 Nr.  5  LImSchG  Bln  20

 (5)  Ergeben  sich  vor  oder  während  des  Ermittlungsverfahrens  Abs.  4  Satz  1  ASOG  in  Verbindung  mit  Nummer  18  der  Anlage

 Anhaltspunkte  dafür,  dass  die  verfolgte  Handlung  eine  Straftat
 ist,  wird  die  Sache  an  die  Staatsanwaltschaft  abgegeben.

 15.  Zuständigkeit  der  Bezirksverwaltungen

 (1)  Die  Zuständigkeit  der  Bezirksämter  von  Berlin  zum  Vollzug
 des  Landes-Immissionsschutzgesetzes  Berlin  ergibt  aus  §  2

 zum  ASOG  (Zuständigkeitskatalog  Ordnungsaufgaben  –  ZustKat
 Ord).  Danach  sind  sie  zuständig  für:
 a)  Nicht  genehmigungsbedürftige  Anlagen  (mit  Ausnahme

 von  Baustellen,  Baulagerplätzen  und  dort  eingesetzten
 Baumaschinen),

 b)  verhaltensbedingten  Lärm,
3272 ABl. Nr. 56 / 21. 12. 2007�



Veröffentlichungen�

c)  öffentliche  Veranstaltungen  im  Freien  von  bezirklicher  Be-

 deutung,

 d)  öffentliche  Motorsportveranstaltungen  von  bezirklicher
 Bedeutung  außerhalb  von  Anlagen  nach  dem  Bundes-Im-
 missionsschutzgesetz,

 e)  durch  Tiere  hervorgerufene  Immissionen,

 f)  sonstige  Immissionen  im  Sinne  des  §  8  LImSchG  Bln,  so-
 weit  diese  nicht  durch  den  Betrieb  von  Baustellen,  Baula-
 gerplätzen  und  dort  eingesetzten  Baumaschinen  herrühren
 oder  durch  Veranstaltungen  verursacht  werden,  die  in  der
 Zuständigkeit  der  für  den  Umweltschutz  zuständigen  Se-
 natsverwaltung  liegen.

 (2)  Das  örtliche  Bezirksamt  ist  zuständig  für  die  ersten  Ermitt-
 lungen  zur  Feststellung  von  Verursachern  bei  zunächst  unbe-
 kannten  Emissionsquellen.

 16.  Zuständigkeit  der  für  den  Umweltschutz  zuständigen  Se-
 natsverwaltung

 (1)  Die  Zuständigkeit  zum  Vollzug  des  Landes-Immissions-
 schutzgesetzes  Berlin  der  für  den  Umweltschutz  zuständigen
 Senatsverwaltung  ergibt  sich  aus  §  2  Abs.  4  Satz  1  ASOG  in  Ver-
 bindung  mit  Nummer  10  ZustKat  Ord.  Danach  ist  diese  zustän-
 dig  für:

 a)  Baustellen,  Baulagerplätze  und  dort  eingesetzte  Bauma-
 schinen.  In  Nummer  2  der  AVV  Baulärm  werden  die  Be-
 griffe  „Baustelle,  Baumaschinen  und  Bauarbeiten“  erläu-
 tert.  Folgende  Begriffsbestimmungen  sind  bei  Zuständig-
 keitszuordnungen  zu  beachten:

 aa)  Baustelle  ist  der  Bereich,  in  dem  Bauarbeiten  insbe-
 sondere  mit  Baumaschinen  stattfinden,  einschließlich
 der  Plätze,  auf  denen  Baumaschinen  zur  Herstellung
 von  Bauteilen  (zum  Beispiel  Stahlkonstruktionen,  Zu-
 schnitt-  und  Richtarbeiten)  und  zur  Aufbereitung  von
 Baumaterialien  (zum  Beispiel  Betonmischungen)  für
 das  jeweilige  Bauvorhaben  betrieben  werden.  Hierun-
 ter  sind  keine  baustellenunabhängigen  Produktions-
 stätten  zu  verstehen.

 bb)  Baumaschinen  sind  ortsveränderliche  technische  Ein-
 richtungen  zur  Durchführung  von  Bauarbeiten
 einschließlich  der  auf  Baustellen  betriebenen  Kraft-
 fahrzeuge.  Werden  Baumaschinen  in  anderen  Fällen
 eingesetzt,  unterliegen  sie  nicht  den  bauspezifischen
 Regelungen  und  den  hier  angesprochenen  Zuständig-
 keitsregelungen.

 cc)  Unter  einem  Baulagerplatz  ist  ein  Platz  zu  verstehen,
 der  im  räumlichen  Zusammenhang  mit  einer  Baustelle
 bzw.  der  aus  Platzgründen  räumlich  getrennt,  aber  in
 sächlichem  Zusammenhang  mit  einer  Baustelle  zur
 Lagerung  von  Baumaterialien  und/oder  Baumaschi-
 nen  für  das  jeweilige  Bauvorhaben  betrieben  wird.  Un-
 ter  einem  Baulagerplatz  ist  auch  ein  Platz  zu  verste-
 hen,  der  von  einem  Bauausführungsunternehmen  zur
 Lagerung  von  Baumaterialien  und/oder  zum  Abstellen
 von  Baumaschinen  zwecks  Einsatz  auf  verschiedenen
 Baustellen  betrieben  wird.  Auf  dem  Baulagerplatz
 können  auch  Reinigungs-  und  Reparaturarbeiten  an
 Fahrzeugen  sowie  einfache  Bauvorbereitungsarbeiten
 durchgeführt  werden.  Der  Baulagerplatz  verliert  sei-
 nen  Charakter,  wenn  der  Umfang  der  Reinigungs-,
 Reparatur-  und/oder  Vorbereitungsarbeiten  platzbe-
 stimmend  wird.  In  einem  solchen  Fall  handelt  es  sich
 um  einen  Werkstattbetrieb  bzw.  eine  Produktionsan-
 lage  mit  angegliedertem  Lagerplatz.

 Nicht  zu  den  Baulagerplätzen  nach  Nummer  18  Abs.  1
 und  2  ZustKat  Ord  gehören  insbesondere  Lagerplätze,
 die  im  Zusammenhang  mit  Handelsbetrieben  (zum

 Beispiel  Baumärkte),  Aufbereitungs-  und  Recycling-
 anlagen  (zum  Beispiel  Sortier-,  Klassier-,  Schredder-
 anlagen)  sowie  Kompostieranlagen  betrieben  werden.

 dd)  Bauarbeiten  sind  Arbeiten  zur  Errichtung,  Änderung
 oder  Beseitigung  von  baulichen  Anlagen  im  Sinne  der
 Bauordnung  für  Berlin  einschließlich  Gerüstarbeiten.
 Bauarbeiten  sind  weiterhin  Arbeiten  zur  Herstellung,
 Änderung  oder  Beseitigung  von  Anlagen  des  öffentli-
 chen  Verkehrs  einschließlich  Zubehör,  Nebenanlagen
 und  Nebenbetrieben,  von  Leitungen,  die  der  Versor-
 gung  mit  Wasser,  Gas  und  Elektrizität,  Wärme,  der
 Abwasserentsorgung  oder  der  Telekommunikation
 dienen  sowie  von  Rohrleitungen,  die  dem  Ferntrans-
 port  von  Stoffen  dienen.

 ee)  Keine  Bauarbeiten  sind  Arbeiten  zur  Aufsuchung,  Ge-
 winnung  oder  Aufbereitung  von  Bodenschätzen,  auch
 solcher  Bodenschätze,  die  als  Baustoffe  bei  der  Her-
 stellung  baulicher  Anlagen  Verwendung  finden  (Stein,
 Sand,  Kies  und  ähnliche  Stoffe),  sowie  Kranarbeiten,
 die  nicht  im  Zusammenhang  mit  Bauarbeiten  stehen
 (zum  Beispiel  Montage  von  Werbeanlagen,  Transport
 von  Klimageräten,  Einsetzen  von  Rolltreppen).  War-
 tungs-,  Instandhaltungs-  und  Renovierungsarbeiten
 sind  keine  Bauarbeiten  im  Sinne  von  Nummer  18
 Abs.  1  und  2  ZustKat  Ort.

 b)  Öffentliche  Veranstaltungen  im  Freien  von  gesamtstädti-
 scher  Bedeutung.  Veranstaltungen  von  gesamtstädtischer
 Bedeutung  sind  auch  solche,  die  von  den  Verfassungsorga-
 nen,  den  Vertretungen  der  Länder  beim  Bund  und  auslän-
 dischen  Vertretungen  durchgeführt  werden.

 c)  Öffentliche  Motorsportveranstaltungen  von  gesamtstädti-
 scher  Bedeutung  außerhalb  von  Anlagen  nach  dem  Bun-
 des-Immissionsschutzgesetz.

 (2)  Von  gesamtstädtischer  Bedeutung  im  Sinne  des  Absatzes  1
 sind  insbesondere  Veranstaltungen,  die  aufgrund  ihrer  Größen-
 ordnung,  des  historischen,  kulturellen,  religiösen,  politischen
 oder  sportlichen  Charakters,  des  Ausmaßes  der  Immissionen
 oder  des  großen  Publikumsinteresses  Bedeutung  für  das  Land
 Berlin  insgesamt  haben.  Die  Entscheidung  trifft  im  Einzelfall
 die  für  den  Umweltschutz  zuständige  Senatsverwaltung.

 (3)  Bei  Meinungsverschiedenheiten  hinsichtlich  der  Zuständig-
 keit  entscheidet  im  Einzelfall  die  für  den  Umweltschutz  zustän-
 dige  Senatsverwaltung.

 17.  Befugnisse  des  Polizeipräsidenten  in  Berlin

 Neben  den  Bezirksämtern  und  der  für  den  Umweltschutz  zu-
 ständigen  Senatsverwaltung  ist  der  Polizeipräsident  in  Berlin  im
 Rahmen  des  Vollzugs  des  Landes-Immissionsschutzgesetzes
 Berlin  gemäß  §  53  OWiG  befugt  zur:

 a)  Ermittlung  von  Ordnungswidrigkeitentatbeständen  auf
 Grund  von  Beschwerden,  eigenen  Beobachtungen  oder
 eines  Ermittlungsersuchens  der  zuständigen  Verfolgungs-
 behörden,

 b)  Fertigung  von  Ordnungswidrigkeitenanzeigen  über  aufge-
 führte  Tatbestände,

 c)  Erteilung  von  mündlichen  Verwarnungen  und  Erhebung
 von  Verwarnungsgeldern  bei  geringfügigen  Ordnungswid-
 rigkeiten  gemäß  §§  56  bis  58  OWiG.

 18.  Schlussbestimmungen

 (1)  Die  Ausführungsvorschriften  zum  Landes-Immissions-
 schutzgesetz  Berlin  vom  27.  März  2006  (ABl.  S.  1463)  werden
 hiermit  aufgehoben.

 (2)  Diese  Ausführungsvorschriften  treten  am  Tage  nach  der
 Veröffentlichung  im  Amtsblatt  für  Berlin  in  Kraft  und  treten
 mit  Ablauf  des  30.  November  2012  außer  Kraft.
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